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Verschattungsgutachten vom 22.06.2022 inklusive Ergänzung vom 11.07.2022 und redaktioneller Überarbeitung vom 10.04.2024

Aufgrund geringfügiger Baugrenzenverschiebungen im Vergleich zum Planungsstand 
22.06.2022 wurden ein aktuelles 3D-Modell der Planung erstellt und die Berechnun-
gen aktualisiert. Die Ergebnisse vom Juni 2022 haben sich dadurch nicht grundsätz-
lich geändert.

Redak�onelle Anpassungen:

Kapitel 1:

- Seite 3: Abbildung 1 Geltungsbereich in Lu�bild angepasst

- Seite 5: Abbildung 4 aktuelles 3D-Modell

- Seite 6: Abbildung 6 und 7, Bebauungs- und Lageplan aktualisiert

- Seite 7: Abbildung 8 und 9 aktuelles 3D-Modell

Kapitel 2:

- Seite 8: Text redak�onell aktualisiert

  Abbildung 10 aktuelles 3D-Modell

  Abbildung 11, Lageplan aktualisiert

Kapitel 4:

- Seite 17: Text redak�onell aktualisiert

Kapitel 5:

- Seite 18: Abbildung 14 aktuelles 3D-Modell

- Seite 19: Abbildung 15 und 16 aktuelles 3D-Modell, Besonnungsdauer neu berech-
net, Text angepasst

- Seite 20: Abbildung 17 bis 20 aktuelles 3D-Modell, Besonnungsdauer neu berech-
net

- Seite 22: Abbildung 22 bis 24 aktuelles 3D-Modell, Besonnungsdauer neu berech-
net, Text angepasst

- Seite 23: Abbildung 25 bis 28 aktuelles 3D-Modell

- Seite 24: Abbildung 28 und 30 aktuelles 3D-Modell

- Seite 25: Abbildung 32 aktuelles 3D-Modell

- Seite 26: Abbildung 33 bis 36 aktuelles 3D-Modell, Besonnungsdauer neu berech-
net

- Seite 27: Abbildung 37 und 38 aktualisiert, Text angepasst

- Seite 28: Abbildung 39 aktualisiert,  Text angepasst

- Seite 29: Abbildung 40, Lageplan aktualisiert, Empfehlung angepasst

- Seite 30: Abbildung 41 aktuelles 3D-Modell, Freiraum neu berechnet

- Seite 31: Abbildung 42 und 43 aktuelles 3D-Modell, Freiraum neu berechnet, Text 
mit Besonnungswerten angepasst

- Seite 32: Abbildung 44, Lageplan aktualisiert, Tabelle KITA Besonnungswerte ange-
passt (Tab. 5)

- Seite 33: Abbildung 45 bis 47 aktuelles 3D-Modell, Tabelle Gewerbe Besonnungs-
werte angepasst (Tab. 6)

- Seite 34: Abbildung 48 und 49 aktuelles 3D-Modell

Kapitel 6:

- Seite 35/ 36: Texte Eigenverscha�ung und Fazit redak�onell angepasst
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Topografie:   Anthropogen überformt, ca. 5,12 bis 7,98 m Höhe  
    über NHN von Süden nach Norden ansteigend

Koordinaten:   N 53°28'25.18'' E 09°49'30.09'' (Ohrnsweg 6)

Bestand im Plangebiet:  

1. Projektbeschreibung und 
Untersuchungsauftrag

Au�raggeber:    SAGA Siedlungs-Ak�engesellscha� Hamburg

    GARBE Immobilien-Projekte GmbH

Städtebaulicher Entwurf:  RENNER HAINKE WIRTH ZIRN Architekten

Bebauungsplan Entwurf:  Neugraben-Fischbek 76

Projektname:    Fischbeker Heuweg

Lage im Raum:

Abb. 1: Luftbild Plangebiet (www.geoportal-hamburg.de/geo-online/,     
 Erstellung: 17.07.2019)

Abb. 2: Gebäude Fischbeker Heuweg 12, Nordfassade (Foto: 15.07.2021)
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Plangebiet

Untersuchungsbereich

Freie und Hansestadt Hamburg, Bezirk Harburg, 
Stad�eil Neugraben-Fischbek, ca. 14,95 km Lu�-
linie südwestlich der HH-Innenstadt und ca. 412 m 
östlich des S-Bahnhofs Fischbek.

Abgrenzung im Norden durch Bahntrasse, im Wes-
ten durch Wohngebäude, im Osten durch einen 
Reiterhof und im Süden durch den Ohrnsweg sowie 
durch Wohngebäude.

Bestand im Osten: Gebäude Fischbeker Heuweg 12, 
zwei Geschosse, Sa�eldach (s. Abb. 2) 

Das Plangebiet liegt derzeit im westlichen Teilbereich weitestgehend brach. Im süd-
westlichen Bereich befindet sich ein zweigeschossiges Gebäude, dessen Erdge-
schosszone gewerblich und das Obergeschoss wohnbaulich genutzt sind. Entlang der 
nördlich angrenzenden Bahnstrecke und entlang des Fischbeker Heuwegs ist Baum- 
und Gehölzbestand vorhanden. Zudem befinden sich im östlichen Plangebiet eine 
Pferdekoppel (Kinder�erwiese, Reiterhof) und weitere Freiflächen sowie die Freiwil-
lige Feuerwehr Fischbek.

Bestand Umgebung:  -Bestand im Norden: Bahntrasse

Bestand im Westen: Wohnen, vier Geschosse, 
Flachdach (Ohrnsweg 8 a-c und 10 a-d, s. Abb. 3 
und 4) 

Bestand im Süden: Wohnen, bis zu drei Geschosse, 
Flachdach (Mehrfamilienhaus), Sa�eldach (Einfa-
milienhaus)
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Abb. 3: Wohngebäude Ohrnsweg 8 a-c, Ostfassade (Foto: 15.07.2021)

Projektbeschreibung:   

Mit dem Bebauungsplan Neugraben-Fischbek 76 sollen die derzeit überwiegend 
brachliegenden Flächen am Fischbeker Heuweg für eine neue städtebauliche Ent-
wicklung planungsrechtlich vorbereitet werden. Die westlichen Teilflächen sollen 
durch Wohngebäude bebaut und durch eine Kita sowie gewerblichen Nutzungen im 
Erdgeschoss am Ohrnsweg ergänzt werden. Die Gebäude sollen zwischen vier und 
sieben Vollgeschosse verfügen. Im Norden soll ein Gebäuderiegel in Ost-West-Aus-
richtung die Funk�on eines baulichen Lärmschutzriegels übernehmen. Im mi�leren 
und südöstlichen Bereich des geplanten Wohngebiets sind vier Baukörper in Zeilen-
bauweise vorgesehen. Im südwestlichen Bereich soll ein L-förmiger, teilweise stra-
ßenbegleitender Baukörper errichtet werden. Das Freiraumkonzept sieht neben 
dem Erhalt von Bestandsbäumen einen Quar�ersplatz sowie Flächen für Kinderspiel-
plätze vor. Auf den östlichen Teilflächen sollen der vorhandene Reithof, die beste-
hende Feuerwehr sowie die ortsbildprägenden Grünstrukturen durch entsprechen-
de Festsetzungen im Bebauungsplan planungsrechtlich gesichert werden. 

Abb. 4: Wohngebäude Ohrnsweg 10 a-d, Westfassade (Foto: 15.07.2021)
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Abb. 5: 3D-Modell mit eigener, vereinfachter Gebäudebezeichnung für das    
 Verschattungsgutachten (Stand: April 2024; Eigene Darstellung. Kartengrundlage:  
 FHH, LGV, Erstellung: 17.07.2019)
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Maßgebend ist die Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 21. November 2017 (Bundesgesetzblatt I Seite 3787), 
zuletzt geändert am 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176 S. 1, 6).

Längenmaße und Höhenangaben üNHN in Metern.
Der Kartenausschnitt (ALKIS®) entspricht für den Geltungsbereich des Bebauungsplans dem Stand vom 11.01.2022 und 
basiert auf dem Bezugssystem ETRS 89 in der UTM Abbildung. 

ENTWURF Stand: 01.02.2024
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Zum Bebauungsplan existiert ein Städtebaulicher Vertrag.
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Abb. 6: Auschnitt Bebauungsplan-Entwurf Neugraben-Fischbek 76    
 (Evers und Partner Stadtplaner PartGmbB, Stand: 01.02.2024)

Abb. 7: Auschnitt Lageplan mit geplanter Bebauung (Lichtenstein Landschaftsarchitektur  
 und Stadtplanung, letzte Aktualisierung: 19.01.2024)
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FREIE UND HANSESTADT HAMBURG

Bezirk Harburg                                      Ortsteil 715
Maßstab  1 : 1000 (im Original)

 Übersichtsplan M  1 : 20.000 

0 10 50 100 m

Bebauungsplan Neugraben-Fischbek 76 
(Fischbeker Heuweg)

Maßgebend ist die Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 21. November 2017 (Bundesgesetzblatt I Seite 3787), 
zuletzt geändert am 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176 S. 1, 6).

Längenmaße und Höhenangaben üNHN in Metern.
Der Kartenausschnitt (ALKIS®) entspricht für den Geltungsbereich des Bebauungsplans dem Stand vom 11.01.2022 und 
basiert auf dem Bezugssystem ETRS 89 in der UTM Abbildung. 

ENTWURF Stand: 01.02.2024

Hinweise

Zum Bebauungsplan existiert ein Städtebaulicher Vertrag.

SO Sonstiges Sondergebiet "Reithof"

WA Allgemeines Wohngebiet

Festsetzungen
Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Öffentliche Grünfläche

Straßenverkehrsfläche

Kennzeichnungen

Vorhandene Gebäude

z.B. VII Zahl der Vollgeschosse, als Höchstmaß  

Straßenbegrenzungslinie

Fläche für den Gemeinbedarf "Feuerwehr (Freiwillige Feuerwehr)"

Baugrenze

Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen

Versorgungsfläche

Mit Leitungsrechten zu belastende Fläche

L Leitungsrecht

Vorhandene unterirdische Gas-Niederdruckleitung (G1) /  Datenkabel (G2)  / 
Trinkwasserleitung (W)

Gesetzlich geschütztes, flächenhaftes Biotop§

Nachrichtliche Übernahmen
Festgestelltes Wasserschutzgebiet (Schutzzone III)

Umgrenzung der Fläche für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern

Erhaltung von Einzelbäumen

z.B.  IV Zahl der Vollgeschosse, zwingend

a Abweichende Bauweise

Sonstige Abgrenzung

z.B. (A) Besondere Festsetzung (siehe § 2)

GaG Garagengeschoss

GH 7,7 Gebäudehöhe über Normalhöhennull, als Höchstmaß

Fläche für StellplätzeSt

Ausschluss von Nebenanlagen

z.B. GRZ 0,4

GFZ 1,1

Grundflächenzahl, als Höchstmaß

Geschossflächenzahl, als Höchstmaß

Geländeoberfläche bezogen auf üNHN
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Abb. 8: Perspektive - Blickrichtung nach Nordosten (Eigene Darstellung. Kartengrundlage:  
 FHH, LGV, Erstellung: 17.07.2019)

Abb. 9: Perspektive - Blickrichtung nach Südwesten (Eigene Darstellung. Kartengrundlage:  
 FHH, LGV, Erstellung: 17.07.2019)

ohne Maßstab

ohne Maßstab

Untersuchungsau�rag

Im Hamburger Stad�eil Neugraben-Fischbek plant die SAGA Siedlungs-Ak�engesell-
scha� Hamburg mit der GARBE Immobilien-Projekte GmbH aus Hamburg die Errich-
tung von bis zu sechs Gebäudekörpern auf derzeit überwiegend brachliegenden Flä-
chen mit Wohnen, einer KiTa und kleinen gewerblichen Nutzungen am Ohrnsweg.
Zudem sollen im östlichen Teil des Plangebietes die Bestandsgebäude des Reiterho-
fes mit deren Grünflächen sowie der Freiwilligen Feuerwehr planungsrechtlich gesi-
chert werden. Während ein Großteil der Gebäude von Wohnnutzung geprägt sein 
wird, soll im Erdgeschossbereich des Gebäudes A am Ohrnsweg Raum für eine Kin-
dertagesstä�e und für nicht störendes Gewerbe entstehen.

Die vom Architekturbüro RENNER HAINKE WIRTH ZIRN Architekten aus Hamburg 
entworfenen Gebäudekörper sind in sechs Blöcken angeordnet. Zwischen den Ent-
wurfsgebäuden sollen innenhofar�ge Freiflächen mit einem Quar�ersplatz und 
Spielflächen entstehen. Nördlich des Gebäudes A soll der Kinderspielbereich der Kin-
dertagesstä�e seinen Platz finden. Die Planung mit dem aktuellen Stand April 2024 
sieht Gebäudehöhen von ca. 19,60 m bis zu ca. 28,10 m über NHN (ggf. zzgl. Dach-
au�auten) vor. 

Die Neubauvorhaben wären nach dem derzei�gen Planungsrecht nicht genehmi-
gungsfähig, weshalb ein neuer Bebauungsplan „Neugraben Fischbek 76“ aufgestellt 
werden soll. Aufgrund der mit dem Bebauungsplan einhergehenden baulichen Dich-
te ist der Belang der Besonnung im Bebauungsplanverfahren von Bedeutung. Die all-
gemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse hinsichtlich 
der Besonnung sind auch bei Realisierung der geplanten baulichen Dichte zu beach-
ten. 

Infolge der baulichen Nachverdichtung ist mit zusätzlichen Verscha�ungswirkungen 
auf die Umgebung zu rechnen. Betroffen sind insbesondere die Wohngebäude an 
dem Ohrnsweg 8 a-c, 10 a-d (Os�assade) und am Fischbeker Heuweg 12 (Nordwest- 
und Wes�assade).

Um die Planfolgen im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens beurteilen und in die 
Abwägung einstellen zu können, muss ein Vergleich zwischen der derzei�gen Be-
standssitua�on (folgend "Bestand" genannt) und der Situa�on nach Realisierung der 
Neubebauung (folgend "Entwurf" genannt) gezogen werden (Umgebungsver-
scha�ung). 

Darüber hinaus ist die Eigenverscha�ung (Gebäude A-F, s. Abb. 5) zu ermi�eln, um 
den Nachweis zu erbringen, dass trotz der baulichen Dichte gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse gegeben sein werden. 

Als Orien�erungsdaten werden die Empfehlungen der DIN EN 17037 für die Tag- und 
Nachtgleiche herangezogen und in den Kontext der Bewertungen gestellt. Mindest-
zielwert sind 90 Minuten Besonnungsdauer an der Fensterlaibungsinnenseite zur 
Tag- und Nachtgleiche. Zu diesem Zweck wurden plausible Annahmen zu Fensterla-
gen, Fensterbreiten und Außenwanddicken getroffen.

Darüber hinaus wird zur Beurteilung der Verscha�ungswirkung der Umgebung eine 
Erheblichkeitsprüfung durchgeführt, bei der untersucht wird, ob durch das Bauvor-

Planungsanlass

Untersuchungserfordernis

Umgebungsverscha�ung

Eigenverscha�ung

Erheblichkeitsprüfung

DIN EN 17037

haben die Besonnung von Bestandswohnungen in den Wintermonaten um mehr als 
ein Dri�el reduziert wird.

Gemeinwesen

Umgebungsgebäude 
(Wohnen)

Nebengebäude

Entwurf (Wohnen)

Entwurf (Gewerbe, EG)

Entwurf (KITA, EG)

Ohrnsweg

Ohrnsweg

Fischbeker Heuweg
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LEISTUNGSPHASE:
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05 Anpassung Darstellung Feuerwehr Legende 20.12.2023 VB

Große Elbstraße 135, 22767 Hamburg
Telefon: 040 / 333 10 60  Fax: 040 / 333 10 610

06 Anpassung Positionierung Transformatorenstation 19.01.2024 VB

2. Grundlagen

» Lu�bild Geoportal-Hamburg (Abb. 1, Erstellt: 17.07.2019)

» Digitales 3D-Stadt- und Geländemodell der Freien und Hansestadt Hamburg (Stand 
Frühjahr 2020)

» Bebauungsplan Neugraben-Fischbek 76 (Fischbeker Heuweg; Vorentwurf), Stand: 
01.02.2024

» Lageplan mit geplanter Bebauung (Lichtenstein Landscha�sarchitektur   
und Stadtplanung, Stand: 16.06.2022, letzte Aktualisierung 19.01.2024)

» Eigene Fotos durch Ortsbegehung (15.07.2021)

Abb. 10: Geplante Gebäudehöhen im 3D-Modell (Eigene Darstellung. Kartengrundlage:   
 FHH, LGV, Erstellung: 17.07.2019)

ohne Maßstab

Abb. 11: Auschnitt Lageplan mit möglichen Grundrissen (Lichtenstein     
 Landschaftsarchitektur und Stadtplanung, letzte Aktualisierung: 19.01.2024)
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3. Bewertungsmaßstab

Allgemeines

Die ausreichende Versorgung von Aufenthaltsräumen mit Tageslicht und eine damit 
einhergehende angemessene Sichtverbindung nach außen sind wesentliche Voraus-
setzungen sowohl für die Gesundheit und das Wohlbefinden als auch für die Leis-
tungsbereitscha� von Menschen, die sich in Gebäuden au�alten. Die Einhaltung 
dieser psychologischen Mindestanforderungen an die Tageslichtversorgung und der 
Ausblick ins Freie sind unabdingbar und können weder durch eine künstliche Be-
leuchtung noch durch andere technische Einrichtungen vollständig ersetzt werden.

„Besonnung ist ein wich�ges Qualitätsmerkmal, insbesondere für Wohnräume, in 
Wohnstä�en und besonders während der Winterzeit. In Nordeuropa ist sie die meis-
te Zeit im Jahr wohltuend. Es wurde gezeigt, dass eine ausreichende Sonnenbestrah-
lung einen Beitrag zum Wohlbefinden des Menschen leistet, insbesondere im Win-
ter.“ (DIN EN 17037, Kapitel 5.3.1)

„Vor allem für Wohnräume ist die Besonnbarkeit ein wich�ges Qualitätsmerkmal, 
da eine ausreichende Besonnung zur Gesundheit und zum Wohlbefinden beiträgt.“ 
(DIN 5034-1.: 13)

Zu wenig Tageslicht wirkt sich nega�v auf die Gesundheit aus. Das Tageslicht mit sei-
nen Beleuchtungsstärken und seinen wechselnden Farbtemperaturen hat Auswir-
kungen auf den Tag-Nacht-Rhythmus des Menschen (circadianer Rhythmus) und auf 
Hormonfreisetzungen wie z.B. Serotonin und Melatonin. Direkter Sonnenschein, 
Blauwerte im Tageslicht und ver�kale Helligkeiten setzen Serotonin frei, was wieder-
um die Wachheit und die Antriebskra� des Menschen fördert. Warmes Abendlicht 
mit Gelb- und Rotanteilen, reduzierter Helligkeit und langem Scha�enwurf setzt Me-
latonin frei, was den Schlaf und somit die Regenera�on beeinflussen. Der Mangel an 
ausreichender natürlicher Besonnung kann zu Antriebslosigkeit und Depressionen 
führen. Die Sonne bewirkt durch ihren UV-Anteil die Produk�on von Vitamin D in der 
Haut. In Gebäuden spielt die Vitamin D-Produk�on durch UV-Licht jedoch eine un-
tergeordnete Rolle, da in aller Regel Fensterglas verwendet wird, das für UV-Lichtun-
durchlässig ist. Die Besonnung wohnortnaher Freiräume, Kinderspielflächen sowie 
von Balkonen und Terrassen ist dagegen aus Sicht der Vitamin D-Produk�on insbe-
sondere in den Wintermonaten von Bedeutung.

Die Wich�gkeit der natürlichen Belichtung und Besonnung für gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse wird deshalb auch im Baugesetzbuch, der Baunutzungsverord-
nung und den Landesbauordnungen betont:

§ 1 (6) Nr. 1 BauGB: „Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu be-
rücksich�gen: 

Bedeutung des Tageslichts

Rechtliche Grundlagen

- die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und 
die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung, (...). „

§ 34 (1) BauGB: „Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorha-
ben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise 
und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren 
Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an gesun-
de Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben;“ 

§ 136 (3) BauGB: „Bei der Beurteilung, ob in einem städ�schen oder ländlichen Ge-
biet städtebauliche Missstände vorliegen, sind insbesondere zu berücksich�gen

1. die Wohn- und Arbeitsverhältnisse (...) in Bezug auf

a) die Belichtung, Besonnung und Belü�ung der Wohnungen und Arbeitsstä�en   
(...).“ 

§ 3 (1) HBauO: „Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten (...), dass die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen Le-
bensgrundlagen nicht gefährdet werden (...).“ 

§ 44 (2) HBauO: „Aufenthaltsräume müssen ausreichend belü�et und mit Tageslicht 
belichtet werden können.“ 

Eine Defini�on, was gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse hinsichtlich Belichtung 
und Besonnung beinhaltet, sowie wann diese erheblich und nicht mehr zumutbar 
betroffen sein können, ergibt sich aus den Gesetzestexten nicht. Hierzu führt das 
Hamburgische Oberverwaltungsgericht (2. Senat, Urteil vom 10.12.2019, 2 E 24/18.
N) aus: 

„Zur Konkre�sierung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse kann insoweit auf die Legaldefini�on der städtebaulichen Sanie-
rungsmaßnahmen in § 136 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 i.V.m. Abs. 3 BauGB zurückgegriffen 
werden (vgl. BVerwG, Urt. v. 6.6.2002, a.a.O., juris Rn. 29 m.w.N.). Die Anforderun-
gen an die Wohn- und Arbeitsverhältnisse, die durch das Maß der baulichen Nut-
zung berührt werden können, beziehen sich danach auf die in § 136 Abs. 3 Nr. 1 a) 
bis h) BauGB genannten Aspekte, insbesondere auf die Belichtung, Besonnung und 
Belü�ung der Wohnungen und Arbeitsstä�en, (...). Die gesunden Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse werden beeinträch�gt im Sinne des § 17 Abs. 2 BauNVO, wenn sie 
spürbar im nega�ven Sinne betroffen werden (Sö�er, a.a.O., § 17 BauNVO Rn. 32). 
Unter gesundheitlichen Aspekten muss die Grenze zum städtebaulichen Missstand 
erreicht oder überschri�en werden.“ (vgl. BVerwG, Urt. v. 6.6.2002, a.a.O., juris Rn. 
30)

Bei der Beurteilung der Besonnungssitua�on ist somit zu berücksich�gen, dass für 
städtebauliche Planungen keine planungs- oder bauordnungsrechtlich verbindlichen 
Maßstäbe bzw. Defini�onen einer ausreichenden Belichtung und Besonnung beste-
hen. Rechtsverbindliche Grenzwerte hinsichtlich der Besonnungsdauer exis�eren 
nicht. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass bei Einhaltung der Orien�erungswerte  

Besonnung und   
menschliche Gesundheit
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des § 17 BauNVO und der bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen in der Regel ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt sind. Im Rahmen der Bauleitplanung 
beurteilt sich Rechtmäßigkeit der planerischen Lösung nach den Maßstäben des Ab-
wägungsgebots und der Verhältnismäßigkeit. Dabei sind unterschiedliche Interessen 
und Belange im Einzelfall zu ermi�eln, zu gewichten und sachgerecht abzuwägen. 
Grenzen der Abwägung bestehen bei der Überschreitung anderer gesetzlicher/
rechtlicher Regelungen und wenn die Gesundheit der Bevölkerung gefährdet ist. Un-
ter gesundheitlichen Aspekten muss die Grenze zum städtebaulichen Missstand er-
reicht oder überschri�en werden. In die Abwägung einzustellen sind nur erhebliche 
Belange. Erheblich sind sie dann, wenn sie spürbar im nega�ven Sinne betroffen 
werden.

Wohnnutzungen

Nach § 136 Abs. 3 Nr. 1 a BauGB stellt eine unzureichende Belichtung und Beson-
nung von Wohnungen und Arbeitsstä�en einen städtebaulichen Missstand dar, der 
gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen widerspricht. Für die Bewertung von Ver-
scha�ung/Besonnung wurden in der Vergangenheit unterschiedliche Bewertungs-
maßstäbe vorgeschlagen:

Quelle / Regelwerk Kriterium

Berliner Bauordnung von 1950
3 Stunden mögliche Sonnenscheindauer 
täglich während 8 Monaten des Jahres

Generalbebauungsplan Hamburg
1 Stunde mögliche Sonnenscheindauer am 
21. Dezember in der Zimmermi�e

Bri�sh Standards Code of Prac�ce
1 Stunde mögliche Sonnenscheindauer täg-
lich in 10 Monaten des Jahres

Congrès Interna�onal d’Architec-
ture Moderne (C.I.A.M.)

2 Stunden mögliche Sonnenscheindauer 
täglich im Winter

Roedler
50 Stunden mögliche Sonnenscheindauer 
jeweils in den Monaten Dezember, Januar 
und Februar

Bi�er
2 Stunden mögliche Sonnenscheindauer in 
der Mi�e der Fensterbank, an der Fensterin-
nenseite am 8. Februar

Scha�
2 Stunden tatsächliche Besonnung an der 
Fensterbrüstung am 8. Februar

DIN 5034

Solarfibel Baden-Wür�emberg

1 Stunde Besonnung am 17. Januar für ei-
nen Wohnraum einer Wohnung

DIN 5034 (alte Fassung)
4 Stunden Besonnung für eine Wohnung am 
21. März / 23. September (Tag-Nacht-Glei-
che)

Bewertungsmaßstäbe

Tab. 1: Bewertungsmaßstäbe Besonnung/Verschattung

In Ermangelung von Grenz- oder Richtwerten wurde in der jüngeren Praxis bisher die 
DIN 5034 hinsichtlich der Aussagen zur Besonnungsdauer (eine Stunde am 17. Janu-
ar, vier Stunden zur Tag-Nacht-Gleiche am 20. März, jeweils an der Außenseite der 
Fassade) hilfsweise als Orien�erungswert im Sinne einer allgemein anerkannten Re-
gel der Technik herangezogen. 

„Vor allem für Wohnräume ist die Besonnbarkeit ein wich�ges Qualitätsmerkmal, 
da eine ausreichende Besonnung zur Gesundheit und zum Wohlbefinden beiträgt. 
Deshalb sollte die mögliche Besonnungsdauer in mindestens einem Aufenthalts-
raum einer Wohnung zur Tag- und Nachtgleiche 4 h betragen. Soll auch eine ausrei-
chende Besonnung in den Wintermonaten sichergestellt sein, sollte die mögliche Be-
sonnungsdauer am 17. Januar mindestens 1 h betragen. Als Nachweisort gilt die 
Fenstermi�e in Fassadenebene.“ (DIN 5034-1: 13) 

Zu dieser DIN-Norm hat das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil vom 23. Fe-
bruar 2005 ausgeführt, dass der Gegenstand dieser Norm zwar die „Einhaltung eines 
wohnhygienischen Aspektes“ sei. Das Gericht hat dabei zugleich betont, dass man-
gels anderer Maßstäbe die Zumutbarkeit von Verscha�ung nach den Umständen des 
Einzelfalls beurteilt werden müsse (Az. 4 A 4.04). Eine Einhaltung der Mindestwerte 
einer DIN entlässt den Plangeber nicht von der Notwendigkeit, eine zusätzliche, sich 
auf den Bestand auswirkende Verscha�ung als Belang in die Abwägung einzustellen 
(vgl. Niedersächsisches OVG, Urteil v. 16.1.2014, Az.: 1 KN 61/12). Die Besonnungs-/
Verscha�ungszeiten, die von Gerichten als zumutbar gewertet werden, können des-
halb von den Vorgaben einer DIN-Norm durchaus abweichen. So wird in einem in der 
Praxis o� zi�erten Beschluss des OVG Berlin die Ansicht vertreten, dass die allgemei-
nen Anforderungen für Wohnungen in innerstäd�schen Lagen auch dann bereits ge-
wahrt sein können, wenn zur Tag- und Nachtgleiche eine Besonnung von zwei Stun-
den vorliegt.

In der Regel hält sich jedoch die Rechtsprechung mit der Nennung konkreter Werte 
zurück. Das OVG Nordrhein-Wes�alen nimmt an, dass Verscha�ungseffekte in der 
Regel bei Einhaltung der Abstandsflächenvorschri�en hinzunehmen sind (Urteil vom 
6.7.2012, Az. 2 D 27/11.NE). Zu einer ähnlichen Einschätzung kommen auch weitere 
Gerichte, deren Beurteilung des Sachverhaltes sich sogar im weitgehend iden�schen 
Wortlaut ablesen lässt. 

Diese Auffassung muss jedoch nicht immer zutreffen: So kann eine deutliche Ver-
scha�ung auch bei Einhaltung der Abstandsflächen vorliegen. Umgekehrt führt auch 
eine Unterschreitung der Abstandsflächen nicht in jedem Fall zu einer übermäßigen 
Verscha�ung. Maßgeblich ist vielmehr die Gebäudestellung und -kubatur.

Gleichwohl sind für die Bewertung der Besonnung/Verscha�ung Werte zu wählen, 
die zumindest eine gewisse Vergleichbarkeit ermöglichen, die in der Praxis allgemein 
verwendet werden und die sich im städtebaulichen Kontext bewährt haben. Zur ein-
deu�gen Kontextualisierung der Untersuchungsergebnisse diente die DIN-Norm 
5034 für betroffene Bereiche als Orien�erung und wurde sowohl auf das methodi-

DIN 5034

Gerichtsurteile
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sche Vorgehen als auch als eine von mehreren möglichen Bewertungsgrundlagen 
angewandt. 

Im August 2021 wurde die DIN 5034 - teilweise -  durch die europäische Norm DIN EN 
17037 ersetzt. Ziel der DIN EN 17037 ist ein europaweites, standardisiertes Berech-
nungsverfahren für die Tageslichtversorgung in Innenräumen. Dabei geht sie deut-
lich über die bestehenden Anforderungen der Landesbauordnungen hinaus und legt 
sta� konkreter Fenstergrößen Vorgaben für die Tageslichtbedingungen im Innen-
raum fest. 

Die DIN EN 17037 empfiehlt eine Mindestanzahl von Stunden, in denen ein Raum 
Sonnenstrahlung für einen Referenztag im Jahr aufnehmen sollte. Sie bezieht sich 
z.B. auf Wohnräume, Pa�entenzimmer und Spielzimmer in Kindergärten etc. oder 
auf Räume, in denen Sonnenlicht einen gewissen Wert hat. 

Als Mindestvoraussetzung für eine ausreichende Tageslichtversorgung im Innen-
raum und somit als ermi�elbare Nachweisgröße für eine noch ausreichende Beson-
nung verwendet die DIN EN 17037 die Dauer der möglichen Besonnung von 1,5 
Stunden zwischen dem 1. Februar und dem 21. März. Der Nachweisort für die Be-
sonnung liegt dabei auf der raumsei�gen Ebene der Außenwand in der Mi�e der ho-
rizontalen Fensterbreite in einer Höhe von mindestens 1,20 m über dem Fußboden 
und 0,30 m über der Fensterbrüstung. 

Angerechnet werden nur Zeiten, in denen der Höhenwinkel der Sonne über einem

Mindestwert liegt. Dieser geringste Sonnenhöhenwinkel ist abhängig von der geo-
grafischen Lage und wurde für Deutschland mit 11 Grad bes�mmt. Besonnungszei-
ten verschiedener Fassadenöffnungen dürfen kumuliert werden, soweit sie sich zeit-
lich nicht überlappen. 

Die DIN EN 17037 ordnet die dann ermi�elte Besonnungsdauer folgenden Empfeh-
lungsniveaus zu:

 Empfehlungsniveau Mindestdauer der möglichen Besonnung

 Gering   1,5 Stunden

 Mi�el   3,0 Stunden

 Hoch   4,0 Stunden

Während der Nachweisort nach DIN 5034 auf der Fassadenaußenseite in Fenster-
mi�e lag, befindet er sich bei der DIN EN 17037 auf der Innenseite der Fensterlai-
bung in einer definierten Höhe über der Brüstung und dem Fußboden. Durch die 
Lage des Nachweisortes auf der Innenseite der Wand schränkt die Fensterlaibung 
den Besonnungswinkel ein. Die Besonnungsdauer des Berechnungspunktes wird da-
bei neben der Ausrichtung zur Himmelsrichtung maßgeblich auch von der Fenster-
breite und der Außenwanddicke mitbes�mmt.

DIN EN 17037

Modellrechnungen von KÜSSNER I Verscha�ungsgutachten zeigen, dass je nach Him-
melsausrichtung, Wanddicke und Fensterbreite der Besonnungs-Innenwert um bis 
zu 2,5 Stunden geringer ausfallen kann als die Besonnungsdauer an der Fassadenau-
ßenseite. Ausgehend davon, dass die neue DIN EN 17037 einen Besonnungszielwert 
von 1,5 Stunden für noch verträglich beurteilt, wenn auch mit „geringer“ Empfeh-
lungsqualität, lässt sich daraus übertragen, dass bei einer Mindestbesonnungsdauer 
von vier Stunden an der Fassadenaußenseite der Zielwert von 1,5 Stunden an der 
Fensterinnenseite sicher erreicht werden kann. Die vier Stunden Besonnungsdauer 
an der Fassadenaußenseite entsprechen dabei dem bisherigen Zielwert der DIN 
5034 für den 20. März. Das Verscha�ungsgutachten geht folglich davon aus, dass der 
Mindestzielwert der DIN EN 17037 von 90 Minuten Besonnung am 20. März an der 
Fensterlaibungsinnenseite als europäische Norm ebenfalls als allgemein anerkannte 
Regel der Technik angesehen werden kann, zumal die Anforderungen hinsichtlich 
der Besonnung durch diese Norm im Vergleich zur DIN 5034 konkreter und somit 
auch realitätsnäher geworden sind.

Die DIN-Werte stellen aber keine Grenzwerte des Zumutbaren dar. Der Gesetzgeber 
hat bewusst im BauGB und in den Landesbauordnungen keine Richt- oder Orien�e-
rungswerte für die Besonnung und Belichtung hinsichtlich gesunder Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse angegeben. Bei Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Abstands-
flächen und der Orien�erungswerte des § 17 BauNVO geht der Gesetzgeber in der 
Regel davon aus, dass gesunde Wohnverhältnisse (z.B. Sozialabstand, Freiraumver-
sorgung, Belichtung, Belü�ung, Besonnung) vorliegen. Ist dies nicht der Fall oder tre-
ten durch geplante Festsetzungen eines Bebauungsplans – unabhängig von der Ein-
haltung gewisser Besonnungszeiten nach DIN - in der Umgebung erhebliche 
zusätzliche Verscha�ungswirkungen auf, handelt es sich letztendlich immer um eine 
Einzelfallabwägung unter Würdigung nachbarlicher Interessen. Auch die DIN EN 
17037 bes�mmt im Fall einer Verscha�ung somit keine Grenze des Zumutbaren. 

Ob zusätzliche Verscha�ungswirkungen für die Umgebung in der Abwägung als er-
heblich einzustufen sind, hängt neben der noch tatsächlich erreichten Besonnungs-
dauer zur Tag- und Nachtgleiche maßgeblich auch von den rela�ven Veränderungen 
der Besonnungszeiten im sonnenarmen Winterhalbjahr ab. Nach einem Urteil des 
Hessischen Verwaltungsgerichtshofs (Hessischer VGH, Urt. V. 17.11.2011 / Az. 2 C 
2165/09.T.) kann die Wohnqualität hinsichtlich der Besonnung auch bei Einhaltung 
eines DIN-Wertes unzumutbar beeinträch�gt sein, wenn in den sonnenarmen Win-
termonaten, in denen das Sonnenlicht als besonders wertvoll empfunden wird, die 
Möglichkeit der Sonneneinstrahlung durch verscha�ende Bauten des Vorhabens 
wesentlich verringert wird. Die Zumutbarkeitsgrenze wird in diesem Urteil dann als 
überschri�en angesehen, wenn die Besonnung in den Wintermonaten um mehr als 
ein Dri�el reduziert wird.

„Nach Auffassung des Senats ist es allerdings unzureichend, die Frage, ob eine vor-
habenbedingte unzumutbare Beeinträch�gung der Besonnung einer Wohnung ein-
tri�, lediglich an der Einhaltung der genannten DIN-Norm zu messen. Der Senat 
schließt sich der Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil vom 23. Februar 
2005 - 4 A 4.04 -, juris Rn. 58) an, dass die DIN 5034 dazu dient, wohnhygienische 

Empfehlungsniveaus

Einzelfallabwägung

Verhältnis    
Besonnungsdauer   
Außen-Innen

Auswirkungen auf die Um-
gebung im Winterhalbjahr
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Mindeststandards zu definieren. Die Wohnqualität kann aber darüber hinaus unter 
dem Aspekt der Besonnung auch dann unzumutbar beeinträch�gt sein, wenn in den 
sonnenarmen Wintermonaten, in denen das Sonnenlicht als besonders wertvoll 
empfunden wird (BVerwG, a.a.O.), die Möglichkeit der Sonneneinstrahlung durch 
verscha�ende Bauten des Vorhabens wesentlich verringert wird. Solche unzumut-
baren Beeinträch�gungen können zu einem Entschädigungsanspruch nach § 74 
Abs. 2 Satz 3 VwVfG führen (BVerwG, a.a.O.), weil die eigentlich vorrangig gebotene 
Auferlegung von Vorkehrungen zur Vermeidung solcher Wirkungen (§ 74 Abs. 2 Satz 
2 VwVfG) in diesen Fällen in aller Regel ausgeschlossen sein wird. Die Zumutbar-
keitsgrenze sieht der Senat mit dem Bundesverwaltungsgericht (a.a.O.) jedenfalls 
dann als überschri�en an, wenn die Besonnung in den Wintermonaten um ein 
Dri�el reduziert wird.“ (Hessischer VGH, Urt. V. 17.11.2011 / Az. 2 C 2165/09.T.)

Aus diesem Grund sieht das Verscha�ungsgutachten auch eine sogenannte Erheb-
lichkeitsprüfung für die Veränderungen der Besonnungszeiten im Winterhalbjahr 
vor. Alle Bewertungen hinsichtlich der Veränderungen beziehen sich dabei auf die 
Verscha�ungswirkung der Bestands- und Entwurfssitua�on.

Arbeitsstä�en, Gewerbenutzungen

Auch bei der Beurteilung der Besonnungszeiten von Arbeitsstä�en oder gewerblich 
genutzten Grundstücken gibt es keine rechtsverbindlichen Maßstäbe. 

Die Hamburger Bauordnung macht in § 44 keinen Unterschied zwischen Arbeitsräu-
men und z.B. Wohnräumen und regelt, dass Aufenthaltsräume jeglicher Art ausrei-
chend mit Tageslicht belichtet sein müssen. 

„Aufenthaltsräume müssen ausreichend belü�et und mit Tageslicht belichtet wer-
den können. Sie müssen Fenster mit einem Rohbaumaß der Fensteröffnungen von 
mindestens einem Achtel der Ne�ogrundfläche des Raumes einschließlich der 
Ne�ogrundfläche verglaster Vorbauten und Loggien haben (§ 44 Abs. 2 HBauO).“

Das OVG Berlin-Brandenburg kommt zu dem Ergebnis, dass alle Räume, in denen 
sich Menschen nicht nur vorübergehend au�alten, bei der Beurteilung der Tagesbe-
leuchtung zu betrachten sind.

Aus diesem Grund ist eine Prüfung der Belichtungssitua�on zur Erfüllung „der ge-
sunden Arbeitsverhältnisse“ auch bei reinen gewerblichen Nutzungen erforderlich. 

Dennoch ist für die Arbeitsräume in den geplanten Gebäuden eine natürliche Beson-
nung nicht allein ausschlaggebend. Gemäß Arbeitsstä�enverordnung  sollen Arbeits-
räume „möglichst ausreichend Tageslicht erhalten und (...) eine Sichtverbindung 
nach außen haben“. Eine direkte Besonnung von Arbeitsräumen ist somit nicht erfor-
derlich. Gerade bei Computerarbeitsplätzen wird eine direkte Sonneneinstrahlung 
aufgrund der Blendwirkung eher als störend empfunden. Zudem wird durch die Ar-
beitsstä�enverordnung für eine Vielzahl von Arbeitsräumen auch der Betrieb ohne 

Erheblichkeitsprüfung

eine direkte Belichtung durch Tageslicht zugelassen, so z.B. für Räume, bei denen 
betriebs-, produk�ons- oder bautechnische Gründe Tageslicht oder einer Sichtver-
bindung nach außen entgegenstehen. Es kann daher davon ausgegangen werden, 
dass gesunde Arbeitsverhältnisse auch ohne eine direkte Besonnung erreicht wer-
den können, etwa durch eine künstliche Belichtung der Arbeitsräume in Kombina�-
on mit einer in Bezug auf die Besonnung und Belichtung güns�gen Posi�onierung 
von Pausenräumen und Kan�nen. Aus diesem Grund betont die Arbeitsstä�enver-
ordnung:

„Pausen- und Bereitscha�sräume sowie Unterkün�e müssen möglichst ausreichend 
mit Tageslicht beleuchtet sein und eine Sichtverbindung nach außen haben. Kan�-
nen sollen möglichst ausreichend Tageslicht erhalten und eine Sichtverbindung nach 
außen haben (Anhang 3.3 Absatz 2 der Arbeitsstä�enverordnung.“

Etwas konkreter beschreibt es die ASR A 3.4 (Technische Regeln für Arbeitsstä�enbe-
leuchtung): 

„(1) Die Arbeitsstä�en müssen möglichst ausreichend Tageslicht erhalten. Eine Be-
leuchtung mit Tageslicht ist der Beleuchtung mit ausschließlich künstlichem Licht 
vorzuziehen. Helle Wände und Decken unterstützen die Nutzung des Tageslichts. Ta-
geslicht weist Gütemerkmale (z. B. die Dynamik, die Farbe, die Richtung, die Menge 
des Lichts) auf, die in ihrer Gesamtheit von künstlicher Beleuchtung nicht zu errei-
chen sind. Tageslicht hat im Allgemeinen eine posi�ve Wirkung auf die Gesundheit 
und das Wohlempfinden des Menschen. 

(2) Tageslicht kann durch Fenster, Dachoberlichter und lichtdurchlässige Bauteile in 
Gebäude gelangen, wobei Fenster zusätzlich eine Sichtverbindung nach außen er-
möglichen. Eine gleichmäßige Lichtverteilung kann mit Dachoberlichtern erreicht 
werden, wenn der Abstand der Dachoberlichter voneinander nicht größer ist als die 
lichte Raumhöhe. 

(3) Die Anforderung nach ausreichendem Tageslicht wird erfüllt, wenn in Arbeitsräu-
men - am Arbeitsplatz ein Tageslichtquo�ent größer als 2 %, bei Dachoberlichtern 
größer als 4 % erreicht wird oder - mindestens ein Verhältnis von lichtdurchlässiger 
Fenster-, Tür- oder Wandfläche bzw. Oberlich�läche zur Raumgrundfläche von min-
destens 1:10 (entspricht ca. 1:8 Rohbaumaße), eingehalten ist. Die Einrichtung fens-
ternaher Arbeitsplätze ist zu bevorzugen. 

Die Anforderungen gelten auch für Aufenthaltsbereiche in Pausenräumen. 

Wenn die Forderung nach ausreichendem Tageslicht in bestehenden Arbeitsstä�en 
oder auf Grund spezifischer betriebstechnischer Anforderungen nicht einzuhalten 
ist, sind im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung andere Maßnahmen zur Gewähr-
leistung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes erforderlich. Eine andere Maß-
nahme besteht in der Einrichtung und Nutzung von Pausenräumen mit hohem Ta-
geslichteinfall in Verbindung mit einer geeigneten Pausengestaltung“. 

HBauO

Arbeitsstä�enverordnung

ASR A 3.4 Technische Regeln 
für     
Arbeitsstä�enbeleuchtung
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Auch bei gewerblichen Nutzungen ist im Rahmen der Bauleitplanung zunächst das 
Erreichen eines planerischen Op�mums anzustreben. Es ist allerdings nachvollzieh-
bar, dass der ausreichenden Besonnung bei Wohnungen, Schulen oder Krankenhäu-
sern eine größere Bedeutung zukommt als bei Büro- oder anderwei�gen gewerbli-
chen Nutzungen. Daher ist es planerisch gerech�er�gt, dass im Rahmen der 
Abwägung einer gewerblichen Nutzung eine geringere Besonnungsdauer zugemutet 
werden kann als einer Wohnnutzung. 

4. Methodik und Prognosegenauigkeit

4.1 Methodik

Aufgrund der mit dem Bebauungsplan Neugraben-Fischbek 76 einhergehenden bau-
lichen Nachverdichtung ist der Belang der Besonnung im Bebauungsplanverfahren 
von besonderer Bedeutung. 

Infolge der baulichen Nachverdichtung ist auch mit zusätzlichen Verscha�ungswir-
kungen auf die Umgebung zu rechnen. Die zu überprüfenden Fassadenbereiche der 
Bestandsgebäude wurden anhand einer überschlägigen Betrachtung der Beson-
nungsverhältnisse iden�fiziert (Screening) und mit Beobachtungspunkten versehen.  

Beim Screening wurden die Wohngebäude Ohrnsweg 8 a-c, 10 a-d und Fischbeker 
Heuweg 12 als untersuchungsrelevant iden�fiziert. 

Bei der Beurteilung der Besonnungssitua�on ist zu berücksich�gen, dass für städte-
bauliche Planungen keine rechtsverbindlichen Grenz- oder Richtwerte hinsichtlich 
der Besonnungsdauer exis�eren. 

In Ermangelung von Grenz- oder Richtwerten wurde bisher die DIN 5034 hinsichtlich 
der Aussagen zur Besonnungsdauer als Orien�erungswert im Sinne einer allgemein 
anerkannten Regel der Technik herangezogen. Im August 2021 wurde die DIN 5034 
in wesentlichen Teilen durch die europäische Norm DIN EN 17037 ersetzt. Die DIN 
EN 17037 wird deshalb in diesem Gutachten als Orien�erungswert für den Nachweis 
der gesunden Wohnverhältnisse hinsichtlich der natürlichen Besonnung angewen-
det. Als anzustrebende Mindestbesonnungszeit gelten 90 Minuten direkte Beson-
nung zur Tag- und Nachtgleiche (20. März). Als „besonnt“ gelten hierbei jene Tages-
zeiten, zu denen die Sonne 11 Grad oder mehr über dem Horizont steht. Für 
Hamburg sind dies die Zeiten zwischen 07:42 und 17:12 Uhr am 20. März. 

Der Nachweisort für die Besonnung befindet sich bei der DIN EN 17037 auf der In-
nenseite der Fensterlaibung und mindestens 1,2 m über dem Fußboden sowie 30 cm 
über der Brüstung. Durch die Lage des Nachweisortes auf der Innenseite der Wand 
schränkt die Fensterlaibung den Besonnungswinkel ein. Die Besonnungsdauer des 
Berechnungspunktes wird dabei neben der Ausrichtung zur Himmelsrichtung maß-
geblich auch von der Fensterbreite und der Außenwanddicke mitbes�mmt. 

Bei städtebaulichen Projekten, bei denen eine Vielzahl von Gebäuden begutachtet 
werden müssen und Daten zu Fensterlagen, Fensterbreiten und -höhen sowie Lai-
bungs�efen in der Regel noch nicht vorliegen bzw. in keinem verhältnismäßigen Auf-
wand ermi�elt und dreidimensional simuliert werden können, hat es hat sich in der 
Praxis bewährt, zunächst die Außenfassaden der städtebaulichen Kubaturen zu un-
tersuchen. Von diesen Werten ausgehend werden dann aufgrund von Modellrech-
nungen und Erfahrungswerten Rückschlüsse auf die Besonnungszeiten der Fenster-
laibungsinnenseiten gezogen. Bei kri�schen Fassadenabschni�en, bei denen der 
hinreichende Verdacht besteht, dass die Mindestempfehlung der DIN EN 17037 
nicht eingehalten werden kann, folgen in einer anschließenden Untersuchungsphase 

Screening

DIN EN 17037

Nachweisort   
Fensterlaibungsinnenseite
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Detailuntersuchungen und -berechnungen unter Konkre�sierung von Fensterbreiten 
und Außenwandstärken. 

Modellrechnungen von KÜSSNER I Verscha�ungsgutachten zeigen, dass je nach Him-
melsausrichtung, Wanddicke und Fensterbreite der Besonnungsinnenwert um bis zu 
2,5 Stunden geringer ausfallen kann als die Besonnungsdauer an der Fassadenau-
ßenseite. Ausgehend davon, dass die neue DIN EN 17037 einen Besonnungszielwert 
von 1,5 Stunden für noch verträglich beurteilt, wenn auch mit „geringer“ Empfeh-
lungsqualität, lässt sich daraus übertragen, dass bei einer Mindestbesonnungsdauer 
von vier Stunden an der Fassadenaußenseite der Zielwert von 1,5 Stunden an der 
Fesnterinnenseite sicher erreicht werden kann. Die vier Stunden Besonnungsdauer 
an der Fassadenaußenseite entsprechen dabei dem bisherigen Zielwert der DIN 
5034 für den 20. März. Das Verscha�ungsgutachten geht folglich davon aus, dass der 
Mindestzielwert der DIN EN 17037 von 90 Minuten Besonnung am 20. März an der 
Fensterlaibungsinnenseite als europäische Norm ebenfalls als allgemein anerkannte 
Regel der Technik angesehen werden kann, zumal die Anforderungen hinsichtlich 
der Besonnung durch diese Norm im Vergleich zur DIN 5034 konkreter und somit 
auch realitätsnäher geworden sind. 

Um die Besonnungsverhältnisse einer zukün�ig möglichen Bebauung nach dem Be-
bauungsplan-Entwurf Neugraben-Fischbek 76 sowie der Bestandssitua�on zu er-
mi�eln, wurden im Programm Vectorworks 2021 / Erweiterung Renderworks Simu-
la�onsfilme erzeugt, anhand derer für die zu untersuchenden Gebäude in 
fünfminü�gen Abständen die astronomisch maximal mögliche Besonnungszeit auf 
zuvor gesetzten Beobachtungspunkten erhoben wurde. Eine minutengenaue Simu-
la�on wäre dabei möglich, entspräche aber nicht der Modellgenauigkeit (siehe 4.2 
Prognosegenauigkeit). 

Das digitale Modell, auf dem die Simula�onen beruhen, wurde auf Grundlage der im 
Kapitel 2 (Grundlagen) aufgeführten Datenquellen konstruiert. 

Auf sämtlichen relevanten Geschossen / Fassaden wurden Messpunkte posi�oniert, 
die - soweit vorhanden - aus den zur Verfügung gestellten Ansichten, Grundrisszeich-
nungen, Schni�en, Ortsbegehungen und Lu�bildern abgeleitet sind; für die Posi�on 
der Punkte wurde jeweils eine Höhe von ca. 1,5 m oberhalb der Fußbodenoberkante 
der jeweiligen Geschosse angenommen. Dies entspricht in etwa der nach DIN EN 
17037 empfohlenen Fenstermi�e. Für die Posi�onierung der Messpunkte liegt die 
ver�kale Toleranz bei ca. ± 30 cm um die angenommene Fenstermi�e, so dass auch 
abzüglich von 30 cm Toleranz die geforderte Lage nach DIN EN 17037 von mindes-
tens 1,2 m über dem Fußboden eingehalten werden kann. Insgesamt wurden 650 
Messpunkte (265 für die Bestandsgebäude und 385 für die Entwurfsgebäude) sowie 
4 für den Freiraum im Bestand (Reiterhof) und 20 im Freiraum (Plangebiet) in das 
3D-Modell eingesetzt und ausgewertet. Die im Modell eingefügten Messpunkte ge-
ben die Besonnungszeit exemplarisch für einen gewissen Fassadenabschni� (jeweils 
ca. 2,5 m rechts und links des Messpunktes) wieder und sind nicht mit geplanten 
oder bestehenden Fensterlagen zu verwechseln. 

Besonnungszielwert

Simula�onsfilme

Messpunkte

Aufgrund des Entwurfscharakters der Planung kann eine Verscha�ung durch even- 
tuelle Erker, Balkone o. ä. nicht berücksich�gt werden, da hierzu eine Detailplanung 
noch nicht vorliegt (siehe auch folgendes Kapitel Prognosegenauigkeit).

Ebenso wurden Bäume in diesem Gutachten nicht berücksich�gt. Verscha�ungswir- 
kungen von Laubgehölzen haben im Winterhalbjahr aufgrund des fehlenden Laubs 
keine wesentliche Relevanz.

Im Rahmen dieses Gutachtens wurden 

1. die Auswirkung der geplanten Bebauung auf die Verscha�ung/Besonnung der 
umgebenden Bestandsbebauung (Umgebungsverscha�ung) und 

2. die Verscha�ung/Besonnung der geplanten Wohnungen und Gewerbeeinrichtun-
gen im Plangebiet selbst (Eigenverscha�ung) 

untersucht. 

1. Umgebungsverscha�ung 

Hauptaugenmerk bei der Beurteilung der Verscha�ungswirkungen bilden die vor-
handenen Wohnnutzungen in der Umgebung. 

Die Vorgehensweise bei der Ermi�lung und Bewertung der Umgebungsverscha�ung 
gibt das folgende Prüfschema wieder (s. Abb. 12). 

In einem ersten Schri� wurde anhand von Modellsimula�onen (Screening) über-
schlägig ermi�elt, in welchen Bereichen die vorhandene Umgebungsbebauung 
überhaupt von relevanten Verscha�ungswirkungen betroffen sein kann. Für die wei-
tere Untersuchung wurden die Wohngebäude am Ohrnsweg 8 a-c, 10 a-d und Fisch-
beker Heuweg 12 geprü�. 

Ob zusätzliche Verscha�ungswirkungen für die Umgebung in der Abwägung als er-
heblich einzustufen sind, hängt neben der noch tatsächlich erreichten Besonnungs-
dauer zur Tag- und Nachtgleiche (Untersuchung nach DIN EN 17037) maßgeblich 
auch von den rela�ven Veränderungen der Besonnungszeiten im sonnenarmen 
Winterhalbjahr ab. Die Wohnqualität kann hinsichtlich der Besonnung auch bei Ein-
haltung eines DIN-Wertes unzumutbar beeinträch�gt sein, wenn in den sonnenar-
men Wintermonaten, in denen das Sonnenlicht als besonders wertvoll empfunden 
wird, die Möglichkeit der Sonneneinstrahlung durch verscha�ende Bauten des Vor-
habens wesentlich verringert wird. 

Aus diesem Grund sieht das Verscha�ungsgutachten auch eine sogenannte Erheb-
lichkeitsprüfung für die Veränderungen der Besonnungszeiten im Winterhalbjahr 
vor. Alle Bewertungen hinsichtlich Veränderungen beziehen sich dabei auf die Ver-
scha�ungswirkung des baulichen Bestands. 

Bäume

Screening

Veränderungen der   
Besonnungszeiten im   
sonnenarmen   
Winterhalbjahr

Erker, Balkone
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 Prüfschema Fremd- bzw. Umgebungsverschattung 
Das Verschattungsgutachten beinhaltet ein iteratives Verfahren, weshalb der genaue Untersuchungsumfang erst schrittweise im Verlauf der 
Untersuchung identifiziert werden kann. Die einzelnen Untersuchungsbausteine bauen dabei aufeinander auf; je nach Betroffenheit der Umge-
bung ergibt sich ein mehr oder weniger großer Leistungsumfang. 
 

Grundlagenermittlung, Modellaufbau und Screening 
Verschattungssimulationen „Planfall“ für die Wintersonnenwende und die Tag-Nacht-Gleiche (21.12. und 20.03.)  

-> Überprüfung, welche Bereiche der Bestandsbebauung überhaupt von zusätzlicher Verschattung durch den Neubau betroffen sein können 
      
      

Keine Betroffenheit Betroffenheit 21. Dezember Betroffenheit 20. März 
      

Ergebniszusammenfassung     
      

  Untersuchung Außenwerte 21.12. 
à Bestimmung relevanter Beobach-

tungspunkte 
à Simulation Bestandssituation 

(und evtl. aktuelles Planrecht) 
à Simulation Planfall 
à Vorher-Nachher-Vergleich 

Untersuchung Außenwerte 20.03. 
à Bestimmung relevanter Beobach-

tungspunkte 
à Simulation Bestandssituation 

(und evtl. aktuelles Planrecht) 
à Simulation Planfall 
à Vorher-Nachher-Vergleich 

        
      

Abnahme der Besonnung im Vorher-
Nachher-Vergleich am Stichtag um 

weniger als 30% 

  mehr als 4 Stunden Besonnung am 
Beobachtungspunkt Fassadenaußen-

seite im Planfall 
  

      

 nein  ja  nein  
      

Detailuntersuchung  
Erheblichkeitsprüfung 
à Simulationen für den 21.12., 

19.1., 18.2. und 20.3. 
à Interpolation Winterhalbjahr 
à Vergleich der prozentualen Ab-

nahme für das Winterhalbjahr an 
der Fassadenaußenseite pro be-
troffenen Beobachtungspunkt 

  Detailuntersuchung nach  
DIN EN 17037 (Laibungsinnenseite) 
à Recherche Fensterbreiten  
à Recherche Außenwanddicke 
à Recherche Grundrisse 
à Detailsimulationen Fensterlai-

bungsinnenseiten 
à Addition der Besonnungszeiten 

von Aufenthaltsräumen einer Wohnung 
bei unterschiedlicher Ausrichtung 

      

Abnahme der Besonnung im Winter-
halbjahr um weniger als 33%? 

  Mindest-DIN-Wert (1,5 Std.)  
eingehalten?   

      

nein ja nein 
      

Variantenprüfung 
à Abstimmung möglicher Baumas-

senumverteilungen 
à Prüfung von Dachformen und 

Ausrichtungen von Staffelge-
schossen 

à Simulation möglicher Bebauungs-
varianten 

à Simulation von Gebäudehöhen-
reduzierungen 

  Variantenprüfung 
à Abstimmung möglicher Baumas-

senumverteilungen 
à Prüfung von Dachformen und 

Ausrichtungen von Staffelge-
schossen 

à Simulation möglicher Bebauungs-
varianten 

à Simulation von Gebäudehöhen-
reduzierungen 

      

Abnahme der Besonnung im Winter-
halbjahr um weniger als 33%? 

  Mindest-DIN-Wert (1,5 Std.)  
eingehalten?   

      

nein ja nein 
      

Abwägungserörterung 
à Feststellung der besonderen  

Betroffenheiten 
à besondere Abwägung erforder-

lich 
à Vorschläge für Minderungs- und 

Ausgleichsmaßnahmen 
à Abstimmungstermin zur Abwä-

gungsvorbereitung 

  Abwägungserörterung 
à Feststellung der besonderen  

Betroffenheiten 
à besondere Abwägung erforder-

lich 
à Vorschläge für Minderungs- und 

Ausgleichsmaßnahmen 
à Abstimmungstermin zur Abwä-

gungsvorbereitung 
      

Abschlussbericht 
mit Untersuchungsergebnissen und Empfehlungen sowie evtl. mit 

Identifizierung besonderer Betroffenheiten, Minderungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen, Abwägungshinweisen 
etc. 

 Abb. 12: Prüfschema - Umgebungsverschattung

Prüfschema   
Umgebungsverscha�ung

Winterhalbjahr   

Wintersonnenwende und 
Tag- und Nachtgleiche

Erheblichkeitsprüfung 

Um diejenigen Fassadenabschni�e einzugrenzen, bei denen auf das Winterhalbjahr 
bezogen Abnahmen der Besonnungsdauer von ca. 1/3 möglich sein könnten, wur-
den zunächst für die Wintersonnenwende und die Tag- und Nachtgleiche die Beson-
nungs-/Verscha�ungszeiten an den Außenseiten der iden�fizierten Fassadenab-
schni�e für die Planungsvariante erfasst. Diese beiden Untersuchungstage eignen 
sich deshalb als Indikatoren für weitere Untersuchungserfordernisse, weil sie im 
Winterhalbjahr den kürzesten und den längsten Tag widerspiegeln. Die Beson-
nungszeiten der Bestandssitua�on wurden mit den Besonnungszeiten der Ent-
wurfssitua�on verglichen. Von den 265 Beobachtungspunkten wurden diejenigen 
herausgefiltert, bei denen im Vergleich von der Bestands- zur Entwurfssitua�on 
entweder am 21.12. und/oder am 20.03. eine Abnahme der Besonnungszeit von 
mindestens 30 Prozent ermi�elt wurde. Für diese Beobachtungspunkte besteht die 
hinreichende Vermutung, dass relevante Abnahmen der Besonnungszeiten im Win-
terhalbjahr zu erwarten sind. Die 30 Prozent wurden zunächst ansta� der im Ge-
richtsurteil vom Hessischen VGH, Urt. V. 17.11.2011 / Az. 2 C 2165/09.T. genannten 
33,3 Prozent gewählt, um bei der Vorauswahl für die genauere Betrachtung auf der 
sicheren Seite zu sein. 

Für die damit iden�fizierten Beobachtungspunkte wurden dann Simula�onsfilme 
für das gesamte Winterhalbjahr in Monatsintervallen (23.09., 24.10., 23.11., 21.12., 
19.01., 18.02. und 20.03.) durchgeführt. Die Verscha�ungs-/Besonnungszeiten 
wurden in der Summe über das ganze Winterhalbjahr mit den Verscha�ungs-/ Be-
sonnungszeiten mit der Bestandssitua�on verglichen. Alle Beobachtungspunkte, 
bei denen eine Abnahme der Besonnungszeit von über 1/3 errechnet wurde, wur-
den als besonders abwägungsbeachtlich hervorgehoben. 

Umgebungsverscha�ung-> Untersuchung nach DIN EN 17037

Neben der rela�ven Betroffenheit hinsichtlich der Verscha�ung wurde auch unter-
sucht, ob nach Realisierung einer nach dem Bebauungsplan-Entwurf Neugraben-
Fischbek 76 möglichen Bebauung nach wie vor gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse hinsichtlich Belichtung und Besonnung in der betroffenen Umgebung gege-
ben sein werden. Als Maßstab für die Bewertung einer ausreichenden Besonnung 
dient der bereits erläuterte Mindestzielwert von 90 Minuten direkter Besonnung an 
der Fensterlaibungsinnenseite einer Wohnung zur Tag- und Nachtgleiche. 

Nach dem Screening wurde für die dadurch eingegrenzten Fassadenabschni�e der 
Bestandsbebauung die Besonnungszeit zur Tag- und Nachtgleiche an der Fassaden-
außenseite ermi�elt. Ausgangspunkt der Untersuchung war eine Bebauung nach 
dem Entwurfsplänen des Architekturbüros „RENNER HAINKE WIRTH ZIRN Architek-
ten“ mit Stand vom März 2022. Es wurden zunächst diejenigen Fassadenabschni�e 
iden�fiziert, bei denen an der Fassadenaußenseite Besonnungszeiten von 240 Mi-
nuten und mehr gegeben sein werden. Für solche Fassadenabschni�e haben exem-
plarische Modellrechnungen von KÜSSNER I Verscha�ungsgutachten ergeben, dass 
Besonnungszeiten von 90 Minuten an der Fensterlaibungsinnenseite sicher zu er-
warten sind. 
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Für diejenigen Beobachtungspunkte, an denen eine Besonnungszeit von 240 Minu-
ten an der Fassadenaußenseite nicht errechnet wurde, wurden unter Beachtung 
von Wanddicken und Fensterbreiten Detailberechnungen zur Besonnung der Fens-
terlaibungsinnenseite angefer�gt. 

2. Eigenverscha�ung / Besonnungsverhältnisse im Plangebiet 

Zur Beurteilung, ob im Plangebiet selbst gesunde Wohnverhältnisse hinsichtlich Be-
sonnung gegeben sein werden, wurde die Eigenverscha�ung der geplanten Gebäu-
de zur Tag- und Nachtgleiche untersucht und geprü�, ob bzw. unter Beachtung wel-
cher Maßnahmen der Zielwert von 90 Minuten Besonnung an der 
Fensterlaibungsinnenseite (Tag- und Nachtgleiche) erreicht werden kann. 

Ähnlich wie bei der Umgebungsverscha�ung wurden zunächst diejenigen Beobach-
tungspunkte herausgefiltert, 

» bei denen aufgrund der Himmelsausrichtung eine DIN-gerechte Besonnung nicht 
möglich ist oder 

» bei denen eine 4-stündige Besonnung an der Fassadenaußenseite (Tag-und Nacht-
gleiche) gegeben ist. 

In diesem Zusammenhang ergaben sich erste Empfehlungen zu Grundrissanord-
nungen, da z.B. Wohnungen mit Nordfassaden, bei denen eine ausreichende Be-
sonnung aufgrund der Himmelsausrichtung nicht möglich ist, eine zusätzliche Be-
sonnung über eine zweite Fassadenseite benö�gen (siehe Maßnahmenempfehlung 
„keine einsei�g zu diesen Fassadenseiten ausgerichtete Wohnungen“). Für die ver-
bleibenden Beobachtungspunkte wurden unter Annahmen zu Fensterbreiten und 
Wanddicken die tatsächlichen Besonnungszeiten einer fik�ven Fensterlaibungsin-
nenseite genau berechnet (Detailsimula�onen Fensterlaibungsinnenseite). 

Für diejenigen Beobachtungspunkte, bei denen in den Detailsimula�onen eine DIN-
gerechte Besonnung (90 Minuten, Fensterlaibungsinnenseite, Tag- und Nachtglei-
che) nicht errechnet wurde, sind Maßnahmen entwickelt worden, unter Beachtung 
derer eine DIN-gerechte Besonnung möglicher Wohnungen in diesen Bereichen 
dennoch erzielt werden können (z.B. breitere Fenster, Grundrisslösungen etc.). 

Dennoch verbleiben bei dem favorisierten Städtebau einige, wenn auch wenige, Fas-
sadenabschni�e, bei denen eine DIN-gerechte Besonnung nicht möglich sein wird. 
Da es sich in der Gesamtbetrachtung um rela�v wenige Wohnungen handeln wird, 
werden Maßnahmen vorgeschlagen, um für diese nicht DIN-gerecht besonnten Fas-
sadenabschni�e die Helligkeit und damit die Belichtung der späteren Wohnungen zu 
verbessern (Kapitel 5.2.4 Maßnahmenempfehlungen Wohnen). 

Unter Beachtung der gewählten Annahmen und Maßnahmenempfehlungen erfolgt 
abschließend im Kapitel „Zusammenfassung und Fazit“ eine Gesamtbewertung des 
Städtebaus. 

Detailberechnungen

Maßnahmenempfehlungen

Ausgleich- und Ersatzmaß-
nahmen

Prüfschema „Eigenverschattung“ 
Nachweis der gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse hinsichtlich Besonnung 
 

Grundlagenermittlung, Modellaufbau und Screening 
Verschattungssimulationen „Planfall“ für die Tag-Nacht-Gleiche (20.03.)  

-> Identifizierung, welche Bereiche der geplanten Bebauung von erheblicher Eigenverschattung betroffen sein können 
      

Untersuchung der relevanten Außenwerte 20.03. 
à Bestimmung relevanter Beobachtungspunkte und  
à Simulation Planfall 

       

mehr als 4 Stunden Besonnung am Be-
obachtungspunkt Fassadenaußenseite 

 weniger als 4 Stunden Besonnung am Beobachtungspunkt 
Fassadenaußenseite  

       

Ergebniszusammenfassung      

  Detailuntersuchung nach DIN EN 17037 (Laibungsinnenseite) 
à Abstimmung Fensterbreiten  
à Abstimmung Außenwanddicke 
à Abstimmung Grundrisse 
à Detailsimulationen Fensterlaibungsinnenseiten 

       
  ja  Mindest-DIN-Wert (1,5 Std.) eingehalten?   
       

    nein  
       
   Prüfung „Grundriss“ 

à Grundrissüberprüfung möglich (z.B. Vorhabenbezogener B-Plan)?  

à Dann Besonnungsprüfung durchgesteckter Wohnungen und sol-
chen über Ecksituationen; Addition der Besonnungszeiten von Auf-
enthaltsräumen einer Wohnung bei unterschiedlicher Ausrichtung 

       
  ja  Mindest-DIN-Wert (1,5 Std.) eingehalten?   
       

    nein  
       
   Maßnahmenprüfung 

à Weitere Empfehlungen für durchgesteckte Wohnungen  
à Empfehlungen für breitere Wohnungen, Wohnungen über Ecksitu-

ationen, Maisonette-Wohnungen 
à Empfehlungen für größere Fensterbreiten und geringere Außen-

wanddicken bei einzelnen Fassadenabschnitten 
à Prüfung Lichterker 
à Ausschluss von Wohnungen  

       
  ja  Mindest-DIN-Wert weitgehend (1,5 Std.) eingehalten?   
       

    nein  
       
   Variantenprüfung 

à Simulation möglicher Bebauungsvarianten 
à Abstimmung möglicher Baumassenumverteilungen und Prüfung 
à Prüfung von Dachformen und Ausrichtungen von  

Staffelgeschossen 
à Simulation von Gebäudehöhenreduzierungen 

       
  ja  Mindest-DIN-Wert weitgehend (1,5 Std.) eingehalten?   
       

    nein  
       
   Abwägungserörterung 

à Feststellung der besonderen Betroffenheiten 
à besondere Abwägung mit anderen Belangen erforderlich 
à Vorschläge für Minderungs- und  
à Ausgleichsmaßnahmen (z.B. Gemeinschaftsräume, Gemeinschafts-

gärten, gemeinschaftliche Dachterrassen) 
à Empfehlungen für Bereiche mit Ausschluss von Wohnungen 
à Abstimmungstermin zur Abwägungsvorbereitung 
 

       

Abschlussbericht 
mit Untersuchungsergebnissen und Empfehlungen sowie evtl. mit 

Identifizierung besonderer Betroffenheiten, Grundrissempfehlungen, Empfehlungen zur Nutzungsverteilung, Empfehlun-
gen zu Fensterbreiten und Wanddicken, Minderungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen, Abwägungshinweisen etc. 

Abb. 13: Prüfschema - Eigenverschattung

Prüfschema    
Eigenverscha�ung
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bei ca. ± 7 cm. In Bereichen von Vegeta�on, insbesondere Flächen in Wald- und 
Strauchgebieten, ist die Genauigkeit geringer. 

Aus diesen Laserscan-Daten wird u.a. das Digitale Geländemodell in Form eines re-
gelmäßigen 1-m-Rasters abgeleitet, das mit Hilfe der photogrammetrisch ausgewer-
teten Geländebruchkanten zum DGM 5H prozessiert wird. Durch die jährlich durch-
geführten Frühjahrsbildflüge wird das Geländemodell sowie die 
Geländebruchkanten turnusmäßig geprü� und fortgeführt. 

3D-Bestandsmodell  

Das digitale Stadtmodell wurde mit dem digitalen Höhenmodell zu einem 3D-Be-
standsmodell zusammengeführt und die Lage mit dem amtlichen Liegenscha�ska-
tasterinforma�onssystem (Karte ALKIS) abgeglichen. Höhendaten wurden mi�els 
Ortsbesich�gungen s�chprobenar�g überprü�. Anhand dieser Erkenntnisse wird die 
Modellgenauigkeit auf +/- 50 cm geschätzt. Es besitzt eine hinreichende Genauigkeit 
für die Prognosesimula�onen. 

3D-Planungsmodell (Aktualität April 2024) 

Das 3D-Planungsmodell beruht auf dem Bebauungsplan-Entwurf NF76 „Fischbeker 
Heuweg“ (Stand 01.02.2024). Höhenvorgaben für die geplanten Gebäude bestehen 
nicht. Es wurden übliche Gebäudehöhen zugrunde gelegt (s. S. 8). Sollten höhere Ge-
bäude gebaut werden, wären die Berechnungen zumindest teilweise nicht mehr zu-
treffend. 

Nicht berücksich�gt wurden Verscha�ungswirkungen von Vegeta�on, technischen 
Dachau�auten und Balkonen, da diese Elemente im Umfang und in ihrer Lage nicht 
hinreichend für eine Prognose bekannt sind. 

Verscha�ungswirkungen von Laubgehölzen haben im Winter aufgrund des fehlen-
den Laubs keine wesentliche Relevanz. 

Technische Dachau�auten sind in der Regel nur untergeordnet und punktuell ange-
ordnet und en�alten deshalb im zu erwartenden, üblichen Rahmen keine wesentli-
che Verscha�ungswirkung ganzer Fassadenabschni�e. Die Prognosegenauigkeit 
wird dadurch nur punktuell und um einige Minuten beeinflusst. 

Wesentlichere Auswirkungen auf die Besonnung der geplanten Wohnungen haben 
Erker, Balkone sowie Vor- und Rücksprünge der Fassaden. Die Verscha�ungssimula-
�onen beruhen auf gla�en Fassaden entlang der zu erwartenden Baugrenzen des 
Bebauungsplans. Probesimula�onen zu Balkonen haben ergeben, dass die Progno-
segenauigkeit bei Balkonen mit einer Tiefe von 1,5 m und einer Breite von bis zu 3 m 
hinreichend gegeben ist soweit die Balkone nicht zusammenhängend angeordnet 
sind, einen Abstand untereinander von 3 m einhalten und die Gesamtlänge aller Bal-
kone eines Geschosses weniger als 45 Prozent des Fassadenabschni�es beträgt. Soll-
ten Fassaden mit stärkeren Fassadenvor- und -rücksprüngen, Erkern oder größeren 
Balkonen realisiert werden, werden auf Ebene des Baugenehmigungsverfahrens ge-
nauere Besonnungssimula�onen angeregt, um zu überprüfen, ob eine ausreichende 

Laserscanvermessung 

ALKIS

Freiraum

Im Freiraum befinden sich u.a. die Außenspielfläche der Kindertagesstä�e, ein ge-
planter Spielplatz sowie ein Quar�ersplatz im nördlichen Bereich des Plangebietes. 
Hierzu wird auf Kapitel 5.2.4 verwiesen. 

Kindertagesstä�e

Für das Entwurfsgebäude A ist im südwestlichen Bereich des Erdgeschosses eine Kin-
dertagesstä�e vorgesehen. Hierzu wird auf Kapitel 5.2.5 verwiesen. 

Gewerbe 

Für das Entwurfsgebäude A sind zwei gewerbliche Nutzungen im südöstlichen Be-
reich des Erdgeschosses vorgesehen. Hierzu wird auf Kapitel 5.2.6 verwiesen.

4.2 Prognosegenauigkeit

Das Verscha�ungsgutachten mit seinen Simula�onen und Auswertungen wurde 
nach bestem Wissen und mit größtmöglicher Sorgfalt angefer�gt. Dennoch handelt 
es sich um eine Prognose, die die später gebaute Wirklichkeit nicht genau wiederge-
ben kann. Folgende Prognoseunschärfen bestehen: 

Digitales 3D-Stadtmodell 

Das digitale 3D-Stadtmodell beruht auf einem Laserscanverfahren. Verwendet wur-
de die Qualitätsstufe LoD2. 

LoD2_AdV: Der Gebäudegrundriss wird grundsätzlich der amtlichen digitalen Liegen-
scha�skarte entnommen. Den Gebäuden werden standardisierte Dachformen zuge-
ordnet entsprechend dem tatsächlichen Firstverlauf. Die Lagegenauigkeit entspricht 
der des zugrunde liegenden Gebäudegrundrisses. Der mi�lere Punk�ehler der pho-
togrammetrischen Auswertung (Gebäude; Aktualität 2020) wird vom LGV mit ± 30 
cm für die Höhe und mit ± 20 cm für die Lage angegeben.

Digitales Höhenmodell Hamburg DGM 5H 

Abgeleitetes, flächendeckendes digitales Geländemodell mit einer Rasterweite von 
5 Metern und integrierten Geländebruchkanten. 

Für die Fläche der Freien und Hansestadt Hamburg (ohne das Gebiet des hamburgi-
schen Wa�enmeeres) wurde in 2010 eine Laserscanvermessung durchgeführt. Die 
Daten liegen im Lagestatus 310 (ETRS89/UTM) vor, mit Höhenangaben über Normal-
höhennull (NHN), gemäß DE_DHHN2016_NH. Die Genauigkeit eines einzelnen 
Messpunktes liegt in eindeu�g definierten Bereichen, wie z.B. auf Straßenflächen, 

Detaillierungsgrad des Mo-
dells

Technische Dachau�auten

Vegeta�on

Erker / Balkone
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Besonnung bzw. Belichtung noch gegeben ist. Unter den Prognoseannahmen ist der 
Bebauungsplan jedoch vollzugsfähig.

Berechnung der Sonnenwinkel 

Die Berechnungen der Sonnenwinkel an der Fensterlaibungsinnenseite sind mathe-
ma�sch genau. Sie beruhen auf plausiblen Annahmen zu üblichen Wanddicken und 
Fensteröffnungsbreiten (Öffnungsbreite 2,00 m und Wanddicke 0,5 m). Sollten ge-
ringere Fensterbreiten oder stärkere Wanddicken ausgeführt werden, sind die Be-
rechnungen nicht mehr zutreffend. Für den Bestand erfolgten die Annahmen auf 
Grundlage einer Ortsbesich�gung

Menschliche Fehlerquellen 

Menschliche Fehler bei der Modellerstellung, Auswertung und Berichtsbearbeitung 
können nie gänzlich ausgeschlossen werden. Das Verscha�ungsgutachten wurde 
deshalb durch eine zweite Person insgesamt auf Plausibilität überprü�, bei kri�-
schen Werten oder Datenauffälligkeiten wurden die Berechnungen nachgerechnet, 
die Zeichnungen geprü� und die daraus abgeleiteten Erkenntnisse einer kri�schen 
Betrachtung unterzogen. Bei den Eingangsdaten (3D-Bestandsmodell und 3D-Pla-
nungsmodell) wurde ebenfalls ein cross-check durchgeführt. 

Das Gesamtgutachten wurde durch eine dri�e Mitarbeiterin einer Qualitätskontrolle 
unterzogen. Durch das Vier- bzw. Sechs-Augenprinzip können menschliche Fehler-
quellen weitgehend ausgeschlossen werden. 

Fazit zur Prognosegenauigkeit 

Das Verscha�ungsgutachten beruht auf hinreichend plausiblen und baulich üblichen 
Annahmen, die hinsichtlich des Belangs der Besonnung einen Vollzug des Bebau-
ungsplans ermöglichen. Die Datenquellen und der Datenumfang sind für den Pro-
gnosezweck ausreichend und hinreichend genau. Die größte Datenungenauigkeit 
besteht beim 3D-Stadtmodell mit einer Genauigkeit von +/- 50 cm. 

Wesentliche Kenntnislücken bestehen nicht. Annahmen, Berechnungen und Simula-
�onen wurden in der Regel „auf der sicheren Seite“ durchgeführt, so dass sich even-
tuelle Prognoseunschärfen ausgleichen bzw. die Besonnungswerte eher höher als 
niedriger ausfallen werden, sofern die Prognoseannahmen eingehalten werden (hier 
insbesondere zu Gebäudehöhen, Wanddicken, Fensterbreiten und Fassadengliede-
rungen). Bei kri�schen Werten, z.B. bei Beobachtungspunkten, die eine Mindestbe-
sonnung rein rechnerisch von 85 bis 95 Minuten (Fensterlaibungsinnenseite) aufwei-
sen, wurde diese als nicht DIN-gerecht bewertet, da sie innerhalb der 
Prognoseungenauigkeit von +/- 5 Minuten liegen. Alle Maßnahmen zielen darauf ab, 
eine rechnerische Mindestbesonnungszeit von 96 Minuten (Tag- und Nachtgleiche, 
Fensterlaibungsinnenseite) zu erzielen, so dass die Prognoseunschärfe „auf der si-
cheren Seite“ ausgeglichen ist.

5. Simulation und Auswertung

5.1 Umgebungsverschattung

5.1.1 Screening

Zur Eingrenzung des Untersuchungsgebietes wurde vorab ein Screening durchge-
führt, das ermi�elt hat, welche Bereiche eindeu�g nicht von einer Verscha�ung 
durch den Neubau betroffen sein werden. Zu diesem Zweck wurden Simula�onsfil-
me für den 20. März angefer�gt, die den westlichen und östlichen Bereich des Un-
tersuchungsgebiets abdecken. 

Im Rahmen der weiteren Untersuchung wurde die Besonnung sowohl der geplanten 
Bebauung (A-F) als auch des angrenzenden Gebäudebestandes am Ohrnsweg 8 und 
10 sowie am Fischbeker Heuweg 12 wohnungsweise und im Fünf-Minuten-Intervall 
für den 20. März und 21. Dezember (Fassadenaußenseite) ermi�elt. 

Abb. 14: Lageplan mit Gebäudebezeichnung (Umgebung) (Eigene Darstellung.    
 Kartengrundlage: FHH, LGV, Erstellung: 17.07.2019)
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5.1.2 Fassadenaußenseiten am 20. März, Identifizierung der 
Fassadenaußenwerte unter 240 Minuten in Vorbereitung 
auf die Prüfung nach DIN EN 17037

Im ersten Schri� wurden die Besonnungszeiten an den Fassadenaußenseiten der Be-
standsgebäude Ohrnsweg 8 und 10 sowie am Fischbeker Heuweg 12 (s. Abb. 14) für 
die Tag- und Nachtgleiche (20.03.) errechnet. Anschließend wurde ermi�elt, an wel-
chen Fassadenaußenseiten 240 Minuten erreicht bzw. nicht erreicht werden. Am 
Ohrnsweg 8 und 10 wurde zudem die westliche Fassade untersucht, da diese Woh-
nungen die Aufenthaltsräume an der Wes�assade haben und durchgesteckt sind.

Modellrechnungen von KÜSSNER I Verscha�ungsgutachten zeigen, dass je nach Him-
melsausrichtung, Wanddicke und Fensterbreite der Besonnungs-Innenwert um ma-
ximal bis zu 2,5 Stunden geringer ausfallen kann als die Besonnungsdauer an der Fas-
sadenaußenseite. Ausgehend davon, dass die neue DIN EN 17037 einen 
Besonnungszielwert von 1,5 Stunden für noch verträglich beurteilt, wenn auch mit 
„geringer“ Empfehlungsqualität, lässt sich daraus übertragen, dass bei einer Min-
destbesonnungsdauer von vier Stunden an der Fassadenaußenseite der Zielwert von 
1,5 Stunden an der Laibungsinnenseite erreicht werden kann. Es wurden somit zu-
nächst die Fassaden iden�fiziert, bei denen eine Besonnung an der Fassadenaußen-
seite am 20.03. von über 240 Minuten nicht gegeben ist, so dass die Vermutung be-
steht, dass der Mindestbesonnungswert von 90 Minuten nach DIN EN 17037 an der 
Fensterlaibungsinnenseite nicht erreicht werden könnte. Für diese iden�fizierten 
Fassadenabschni�e werden dann im folgenden Kapitel Detailberechnungen im Sinne 
der der DIN EN 17037 durchgeführt.

Gebäude Ohrnsweg 8 und 10 (Os�assade) - Fassadenaußenwerte

Abb. 15: Fassadenaußenwerte Ohrnsweg 8 und 10 (Ostfassade) - Bestand am 20.03.   
 (Eigene Darstellung. Kartengrundlage: FHH, LGV, Erstellung: 17.07.2019)

Abb. 16: Fassadenaußenwerte Ohrnsweg 8 und 10 (Ostfassade) - Entwurf am 20.03.   
 (Eigene Darstellung. Kartengrundlage: FHH, LGV, Erstellung: 17.07.2019)

Die Os�assade am Ohrnsweg 8 a-c wird durch den Neubau (Gebäude A) im Erdge-
schoss und 1. Obergeschoss bis zu 36 Prozent (101 Minuten) weniger besonnt.  

Die Os�assade vom Ohrnwegs 10 a-d wird wird bereits in der Bestandssitua�on im 
Bereich a-c unter 240 Minuten besonnt. Durch das Neubauvorhaben sind keine 
Mehrverscha�ungen zu verzeichnen, weshalb auf weitere Berechnungen verzichtet 
wurde.
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unter 240 Minuten
Fassadenaußenseite
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über 240 Minuten
Fassadenaußenseite über 240 Minuten

Fassadenaußenseite
unter 240 Minuten
Fassadenaußenseite unter 240 Minuten

Fassadenaußenseite

Gebäude Ohrnsweg 8 und 10 (Wes�assade) - Fassadenaußenwerte Gebäude Fischbeker Heuweg 12 (Süd- West- und Nordfassade) -    
Fassadenaußenwerte

Abb. 17: Fassadenaußenwerte Ohrnsweg 8 und 10 (Westfassade) - Bestand am 20.03.   
 (Eigene Darstellung. Kartengrundlage: FHH, LGV, Erstellung: 17.07.2019)

Abb. 18: Fassadenaußenwerte Ohrnsweg 8 und 10 (Westfassade) - Entwurf am 20.03.   
 (Eigene Darstellung. Kartengrundlage: FHH, LGV, Erstellung: 17.07.2019)

Abb. 19: Fassadenaußenwerte Fischbeker Heuweg (Südostfassade) -     
Bestand (links), Entwurf (rechts) am 20.03. (Eigene Darstellung. Kartengrundlage:   
FHH, LGV, Erstellung: 17.07.2019)

Abb. 20: Fassadenaußenwerte Fischbeker Heuweg (Nord- und Westfassade) -    
 Bestand (links), Entwurf (rechts) am 20.03. (Eigene Darstellung. Kartengrundlage:  
 FHH, LGV, Erstellung: 17.07.2019)

Die Wes�assade vom Ohrnsweg 8 a-c und 10 a-d werden durch das Neubauvorha-
ben nicht zusätzlich verscha�et. Die Wes�assade wurde aufgrund der durchgesteck-
ten Wohnungen am Ohrnsweg geprü�, da die Aufenthaltsräume und die Balkone an 
der Wes�assade vorhanden sind und bei ausreichender Besonnung an dieser Fassa-
denseite Verscha�ungswirkungen auf der Fassadenostseite ausgeglichen werden 
können.

Das Bestandsgebäude am Fischbeker Heuweg 12 wird durch das Neubauvorhaben 
nicht zusätzlich verscha�et. 

Die Süd- und Wes�assade wird über 240 Minuten besonnt, weshalb mindestens 90 
Minuten Besonnungszeit an der Fensterlaibungsinnenseite erreicht werden können. 
Die Nordfassade wird hingegen nicht besonnt.  

Eine Detailuntersuchung ist nicht notwendig. 
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Abb. 21: Fensterdetail-Beispielrechnung

5.1.3 Prüfung nach DIN EN 17037

Ohrnsweg 8 und 10 (West- und Os�assade)

Im ersten Schri� wurden die Besonnungszeiten an den Fassadenaußenseiten der 
Entwurfsgebäude Ohrnsweg 8 a-c, 10 a-d und Fischbeker Heuweg 12 für die Tag- und 
Nachtgleiche (20.03.) ermi�elt. 

Für diejenigen Fassadenabschni�e, bei denen in der vorangegangenen Auswertung 
an der Fassadenaußenseite eine Besonnung von 240 Minuten nicht erreicht werden 
kann (s. S. 36), wurden Detailberechnungen durchgeführt. Diesen Detailberechnun-
gen wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt:

» 1. Fensteröffnungsbreite mindestens 1,25 Meter

» 2. Außenwanddicke maximal 40 Zen�meter

» 3. Fensterlage ungefähr mi�g in der Außenwand

In den folgenden Abbildungen sind die Besonnungszeiten der Fensterlaibungsinnen-
seiten zur Tag-Nachtgleiche anhand von farbigen Paneelen veranschaulicht.

» Dunkelgrün: Besonnungswert über 96 Minuten am Tag

» Gelb: Besonnungswerte zwischen 85 und 95 Minuten am Tag

» Orange: Besonnungswerte zwischen 61 und 84 Minuten am Tag

» Rot: Besonnungswerte zwischen 6 und 60 Minuten am Tag

» Schwarz: Besonnungswerte zwischen 0 und 5 Minuten am Tag

Nordfassaden wurden nicht berechnet und sind deshalb in den Abbildungen ohne 
Paneele dargestellt. Sie fallen somit in die „schwarze Kategorie“. 

über 96 min
85-95 min
61-84 min
6-60 min
0-5 min

Besonnungsdauer    
Fensterlaibungsinnenseite

Ostfassade 07:43 - 10:46 Uhr
Westfassade 14:25 - 17:13 Uhr

Ohrnsweg 8 a-c und 10 a-d

Besonnung Fensterlaibungsinnenseite - Bestandsgebäude
Annahme: Fensterlaibungsbreite 1,25 m, Außenwanddicke 40 cm

Tab. 2: Fensterdetails - Berechnung am 20.03. - Bestandsgebäude - maximal theoretisch 
mögliche Besonnungszeit an der Fensterlaibungsinnenseite bei ungehinderter 
Sonneneinstrahlung (ohne Umgebungsbebauung)
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Gebäude Ohrnsweg 8 und 10 (West -und Os�assade) - Fensterlaibungsinnenwerte

Abb. 22: Fensterlaibungsinnenwerte Ohrnsweg 8 und 10 (Ostfassade) - am 20.03.   
 (Eigene Darstellung. Kartengrundlage: FHH, LGV, Erstellung: 17.07.2019)

Abb. 23: Fensterlaibungsinnenwerte Ohrnsweg 8 und 10 (Westfassade) - am 20.03.   
 (Eigene Darstellung. Kartengrundlage: FHH, LGV, Erstellung: 17.07.2019)

Für die Wohngebäude am Ohrnsweg 8 a-c und 10 a-d wurde Winkelberechnungen 
durchgeführt, da einzelne Bereiche unter 240 Minuten an der Außenfassade be-
sonnt wurden. 

Die Winkelberechnungen haben ergeben, dass die gesamten Wes�assade und größ-
tenteils die Os�assade DIN-konform mit mind. 104 Minuten an der Fensterlaibungs-
innenseite zur Tag- und Nachtgleiche beschienen werden. Das Erdgeschoss der Ge-
bäudebereiche Ohrnsweg 8a und b werden mit 83 Minuten an der 
Fensterlaibungsinnenseite nicht DIN-konform gemäß DIN EN 17037 besonnt (s. Abb. 
22). Aufgrund der durchgesteckten Wohnungsgrundrissen sind Maßnahmen zur Re-
duzierung der Verscha�ungswirkung nicht erforderlich. Die Wohnungen werden 
über die qualifizierte Wes�assade ausreichend besonnt.

5.1.4 Verschattung im Winterhalbjahr 

Zunächst wurden die Besonnungszeiten an den Fassadenaußenseiten der Bestands-
gebäude Ohrnsweg 8 und 10 sowie Fischbeker Heuweg 12  für die Wintersonnen-
wende (21.12.) und die Tag- und Nachtgleiche (20.03.) ermi�elt. Diese beiden Unter-
suchungstage eignen sich deshalb als Indikatoren für weitere 
Untersuchungserfordernisse, weil sie im Winterhalbjahr den kürzesten und den 
längsten Tag widerspiegeln. Die Besonnungszeiten der Bestandssitua�on wurden mit 
den Besonnungszeiten infolge des Architektenentwurfes (Entwurfssitua�on) vergli-
chen. Von den Beobachtungspunkten an den Bestandsgebäuden wurden diejenigen 
herausgefiltert, bei denen im Vergleich von der Bestandssitua�on zur Entwurfssitua-
�on entweder am 21.12. und/oder am 20.03. eine Abnahme der Besonnungszeit von 
mindestens 30 Prozent ermi�elt wurde (s. Abb. 24). Für die in der folgenden Abbil-
dung rot markierten Beobachtungspunkte wurden Verscha�ungssimula�onen für 
das gesamte Winterhalbjahr in Monatsintervallen (23.09., 24.10., 23.11., 21.12., 
19.01., 18.02. und 20.03.) durchgeführt. 

Abb. 24: Besonnungsabnahme von mind. 30% - Ohrnsweg 8 a-c (Ostfassade)    
 am 21.12. und/oder am 20.03. sowie Angabe der prozentualen Abnahme der   
 Besonnungszeit über das gesamte Winterhalbjahr      
 (Eigene Darstellung. Kartengrundlage: FHH, LGV, Erstellung: 17.07.2019)

Abnahmen von über 30 % 
am 21.12. und/oder am 
20.03.

Zusammenfassung Verscha�ungswirkung Winterhalbjahr

Die Verscha�ungssimula�onen und Auswertungen zeigen, dass über das Winter-
halbjahr durch das Neubauvorhaben am Ohrnsweg 8 a und b teilweise Abnahmen 
der Besonnungszeiten zu erwarten sind. Es sind im Winterhalbjahr bis zu 32,0 Pro-
zent Abnahmen im Erdgeschossbereich zu verzeichnen. Die betroffenen Wohnungen 
besitzen eine ausreichend besonnte Wes�assade (Wohnzimmer). Eine kri�sche Ab-
nahme der Besonnungszeit von über 33 Prozent im Winterhalbjahr ist nicht zu er-
warten. 

Aufgrund der nicht unerheblichen Abnahmen der Besonnungszeit von 1/4 bis annä-
hernd 1/3 ist dennoch im Bebauungsplanverfahren diesbezüglich eine Abwägung 
zwischen den städtebaulichen Belangen und dem Belang der Besonnung der Nach-
barbebauung zu führen. So sollte z.B. in der Bebauungsplanbegründung dargelegt 
werden, warum ein weiteres Abrücken des Gebäudes A in Richtung Osten in der Ab-
wägung mit anderen Belangen nicht weiter verfolgt wurde (Variantenprüfung).
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5.1.5 Freiraum Bestand (Reiterhof)

Um eine möglichst ganzheitliche Betrachtung der Besonnungsverhältnisse über den 
Zeitraum eines Jahres zu ermöglichen, wurden die Wintersonnenwende (21. Dezem-
ber), die Tag-und-Nachtgleiche am 20. März und die Sommersonnenwende (21. 
Juni) simuliert.

Die Freiflächen des Reiterhofes im östlichen Bereich des Plangebietes werden am 
20.03. in einzelnen Teilbereichen bis zu 58 Minuten (10 Prozent) weniger besonnt. 
Am 21.06. ist sogar eine Abnahme der Besonnungsdauer von bis zu 127 Minuten (15 
Prozent) zu verzeichnen. Jedoch werden über 700 Minuten Besonnungsdauer er-
reicht. Am 21.12. sind keine Abnahmen im Vergleich Bestands- und Entwurfssitua�-
on zu verzeichnen. 

Abb. 25: Besonnung Reiterhof Bestand am 21.12. (Eigene Darstellung. Kartengrundlage:   
 FHH, LGV, Erstellung: 17.07.2019)

Abb. 26: Besonnung Reiterhof Entwurf am 21.12. (Eigene Darstellung. Kartengrundlage:   
 FHH, LGV, Erstellung: 17.07.2019)
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Abb. 27: Besonnung Reiterhof Bestand am 20.03. (Eigene Darstellung. Kartengrundlage:   
 FHH, LGV, Erstellung: 17.07.2019)

Abb. 28: Besonnung Reiterhof Entwurf am 20.03. (Eigene Darstellung. Kartengrundlage:   
 FHH, LGV, Erstellung: 17.07.2019)
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Abb. 29: Besonnung Reiterhof Bestand am 21.06. (Eigene Darstellung. Kartengrundlage:   
 FHH, LGV, Erstellung: 17.07.2019)

Abb. 30: Besonnung Reiterhof Entwurf am 21.06. (Eigene Darstellung. Kartengrundlage:   
 FHH, LGV, Erstellung: 17.07.2019)
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5.2 Eigenverschattung

5.2.1 Prüfung nach DIN EN 17037, Besonnungsdauer   
 über/unter 90 Minuten Fensterlaibungsinnenseite

Im ersten Schri� wurden die Besonnungszeiten an den Fassadenaußenseiten der 
Entwurfsgebäude A-F für die Tag- und Nachtgleiche (20.03.) ermi�elt. 

Für diejenigen Fassadenabschni�e, bei denen in der vorangegangenen Auswertung 
an der Fassadenaußenseite eine Besonnung von 240 Minuten nicht erreicht werden 
kann, wurden Detailberechnungen durchgeführt. Diesen Detailberechnungen wur-
den folgende Annahmen zugrunde gelegt:

» 1. Fensterbreite eines Aufenthaltsraums mindestens 2,00 Meter

» 2. Außenwanddicke maximal 50 Zen�meter

» 3. Fensterlage ungefähr mi�g in der Außenwand

In den folgenden Abbildungen sind die Besonnungszeiten der Fensterlaibungsinnen-
seiten zur Tag-Nachtgleiche anhand von farbigen Paneelen veranschaulicht.

» Dunkelgrün: Besonnungswert über 96 Minuten am Tag

» Gelb: Besonnungswerte zwischen 85 und 95 Minuten am Tag

» Orange: Besonnungswerte zwischen 61 und 84 Minuten am Tag

» Rot: Besonnungswerte zwischen 6 und 60 Minuten am Tag

» Schwarz: Besonnungswerte zwischen 0 und 5 Minuten am Tag

Nordfassaden wurden nicht berechnet und sind deshalb in den Abbildungen ohne 
Paneele dargestellt. Sie fallen somit in die „schwarze Kategorie“. 

über 96 min
85-95 min
61-84 min
6-60 min
0-5 min
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FB 1
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Abb. 31: Fensterdetail-Beispielrechnung 

Tab. 3: Fensterdetails - Berechnung am 20.03. - Entwurfsgebäude - maximal theoretisch 
mögliche Besonnungszeit an der Fensterlaibungsinnenseite bei ungehinderter 
Sonneneinstrahlung (ohne Umgebungsbebauung)

5.2.2 Simulation und Auswertung, Besonnungszeiten    
Fensterlaibungsinnenseite am 20. März

Abb. 32: Lageplan mit Gebäudebezeichnung (Entwurf) (Eigene Darstellung.    
 Kartengrundlage: FHH, LGV, Erstellung: 17.07.2019)

Auf den folgenden Seiten werden die Fassadenbereiche dargestellt, bei denen an der 
Fensterlaibungsinnenseite 90 Minuten bzw. keine 90 Minuten Besonnungszeit er-
reicht werden (s. Abb. 33-36). Die theore�sch mögliche Besonnungsdauer bei einer 
Fensterbreite von 2,0 m und einer Wanddicke von 0,5 m an der West- und Os�assa-
de kann der Tabelle 2 (s. S. 46) entnommen werden. 
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Abb. 33: Gebäude A-E - Südfassade - Fensterlaibungsinnenwert am 20.03.    
 (Eigene Darstellung. Kartengrundlage: FHH, LGV, Erstellung: 17.07.2019)

Abb. 34: Gebäude F - Südfassade - Fensterlaibungsinnenwert am 20.03.    
 (Eigene Darstellung. Kartengrundlage: FHH, LGV, Erstellung: 17.07.2019)

überprü�e Fassaden

überprü�e Fassaden

Abb. 35: Gebäude A-F - Ostfassade - Fensterlaibungsinnenwert am 20.03.    
 (Eigene Darstellung. Kartengrundlage: FHH, LGV, Erstellung: 17.07.2019)

Abb. 36: Gebäude A-F - Westfassade - Fensterlaibungsinnenwert am 20.03.    
 (Eigene Darstellung. Kartengrundlage: FHH, LGV, Erstellung: 17.07.2019)
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DIN-konforme Fassade 
(Darstellung für die 
Wohnungen mit nicht 
DIN-konformen Ost- un-
d/bzw. Wes�assaden)

Zwischenergebnis

Die Berechnungen der Detailuntersuchung haben ergeben, dass überwiegend DIN-
konforme Besonnungswerte an der Fensterlaibungsinnenseite erreicht werden. Le-
diglich Nordfassaden, die innere Eckfassade bei Gebäude A sowie einzelne, untere 
Fassadenbereiche werden u.a. durch die Verscha�ung der geplanten Nachbargebäu-
de nicht DIN-konform beschienen. 

In der folgenden Abbildung (Abb. 37) sind die möglichen Grundrisse aus dem Lage-
plan und die Wohnungen dargestellt, die nicht DIN-konform besonnt werden kön-
nen. Bei durchgesteckten Wohnungen mit einer DIN-konformen Besonnung an der 
gegenüberliegenden oder Südfassade wird die Wohnung DIN-konform beschienen.

Abb. 37: Auschnitt Lageplan mit möglichen Grundrissen (Lichtenstein     
 Landschaftsarchitektur und Stadtplanung, Stand: 19.01.2024)

5.2.3 Maßnahmenempfehlungen Wohnen

Eigenverscha�ung

Zur Verbesserung der Belichtung bzw. der Besonnungsverhältnisse im Plangebiet 
werden für den Projektstand April 2024 folgende Maßnahmen empfohlen:

» Keine einsei�g nach Norden ausgerichteten Wohnungen

» Bei kri�schen Besonnungsverhältnissen nach Möglichkeit durchgesteckte Woh-
nungen oder Über-Eck-Lösungen

» In Eckbereichen helle Fassadengestaltung (Gebäude A)

» Vor minderbesonnten Fassadenabschni�en keine Bepflanzung mit immergrünen 
Gehölzen oder lediglich mit einer Wuchshöhe von 1,5 m (Eckbereich Gebäude A)

Bei Beachtung der vorgeschlagenen Maßnahmen werden alle Wohnungen mit einer 
Besonnung von über 90 Minuten (Tag- und Nachtgleiche, Fensterlaibungsinnenseite; 
s. Abb. 37, 38 und 39) besonnt.

Ausgleichsmaßnahmen (z.B. in Form gut besonnter Gemeinscha�sräume) werden 
aufgrund der rela�v geringen Anzahl nicht DIN-gerecht besonnter Wohnungen nicht 
für angemessen erachtet.

Diese Maßnahmen beziehen sich ausschließlich auf den Wohnungsbau, da, wie ein-
leitend beschrieben, die direkte Besonnung und die natürliche Belichtung von Ar-
beitsstä�en für die Herstellung gesunder Arbeitsverhältnisse nicht zwingend erfor-
derlich ist.

ohne Maßstab

A

C

B

DE

F

durchgesteckte Woh-
nungen (Darstellung der 
Wohnungen mit einer 
nicht DIN-konformen 
Fassade) D

C

B

Abb. 38: Maßnahme - Grundrissoptimierung, durchgesteckte und über Eckwohnungen -   
 Westfassade (Eigene Darstellung. Kartengrundlage: FHH, LGV, Erstellung:   
 17.07.2019)
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Technikauf- und   
Dachau�auten

Fensterbreite

Maßnahmen

E

D

C

A

B

Abb. 39: Maßnahme - durchgesteckte und über Eckwohnungen - Ostfassade    
 (Eigene Darstellung. Kartengrundlage: FHH, LGV, Erstellung: 17.07.2019)

Weitere Maßnahmenempfehlungen 

Technikgeschosse und Dachau�auten wurden bei den Verscha�ungssimula�onen 
nicht berücksich�gt, da deren Lage und Umfang auf Ebene des Funk�onsplans nicht 
hinreichend bekannt ist. Diesbezüglich bietet es sich an, zur weiteren Verminderung 
der Verscha�ung von Wohn- und Arbeitsstä�en festzusetzen, dass Technikgeschosse 
und technische Dachau�auten keine wesentliche Verscha�ung der Nachbargebäu-
de und Umgebung bewirken dürfen. In der Regel verursachen diese Elemente keine 
wesentliche Verscha�ungswirkung, wenn sie vernachlässigbar klein sind (z.B. Funk-
masten, Antennen etc.) oder einen Abstand zur Gebäudetrau�ante einhalten, der 
dreifach so groß ist wie die Höhe des Dachau�aus über der verscha�ungswirksamen 
Trau�ante. 

Jede Wohnung sollte in der Regel mindestens einen Wohn-/ Aufenthaltsraum nach 
Süden, Osten oder Westen mit einer Fensterbreite von mindestens 2,0 Meter auf-
weisen. Sollte von dieser Maßgabe abgewichen werden, sind erneute Sonnenbe-
rechnungen für die betreffenden Fassadenabschni�e durchzuführen. 

Die Außenwandstärken sollten 50 Zen�meter nicht überschreiten, da die Beson-
nungsberechnungen unter dieser Annahme durchgeführt wurden. Wenn dickere Au-
ßenwandstärken ausgeführt werden, sollten erneute Sonnenberechnungen für die 
betreffenden Fassadenabschni�e durchgeführt werden. 

Die Verscha�ungswirkung von Balkonen wurde nicht simuliert, da Lage und Umfang 
der Balkone zum Zeitpunkt des Bebauungsplanverfahrens (Angebotsbebauungsplan) 
nicht bekannt waren. 

Probesimula�onen haben ergeben, dass relevante Verscha�ungswirkungen von Bal-
konen in der Regel nicht au�reten, wenn: 

» die Balkon�efe 1,5 Meter gegenüber der Haup�assade nicht überschreitet 

» die Balkonbreite 3 Meter nicht überschreitet

» Balkone nicht zusammenhängend angeordnet werden 

» die Abstände zwischen den Balkonen mindestens 3 Meter betragen und die Ge-
samtlänge aller Balkone eines Geschosses nicht mehr als 45 Prozent des jeweiligen 
Fassadenabschni�es einnimmt 

Sollten Balkone in größerem Umfang realisiert werden, werden erneute Sonnenbe-
rechnungen empfohlen. 

Eine Maßnahme bei Wohnungen mit kri�schen Besonnungsverhältnissen stellt die 
Verwendung großforma�ger Fenster dar (nach Möglichkeit mindestens ein boden-
�efes Fenster und mindestens ein Fenster mit Öffnungsbreite von größer als 2,00 m 
pro Wohnung). Diese Maßnahme sorgt dafür, dass die Belichtungsdauer und -inten-
sität im Vergleich zu kleineren Fenstern vergrößert werden kann. Zudem gelangt 
auch mehr Licht in die Innenräume der Wohnungen, was die Raumhelligkeit verbes-
sert. Jedoch erhöht sich die Besonnungsdauer an der Fassadenaußenseite dadurch 
nicht. 

Es empfiehlt sich, die Belichtung entsprechend der DIN EN 17037 für solche Woh-
nungen im späteren Verfahren anhand einer Tageslichtquo�entenberechnung über-
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prüfen zu lassen. Da der Tageslichtquo�ent wesentlich von der Raumgeometrie, den 
Fenstergrößen und den Wand-, Decken- und Bodenmaterialien abhängt, kann eine 
solche Überprüfung erst nach Konkre�sierung der hochbaulichen Planung durchge-
führt werden. Als Faus�ormel sei an dieser Stelle bereits angemerkt, dass bei Nord-
wohnungen die Fenstergröße ca. 20 bis 25 % der Raumgrundfläche betragen sollte 
und dass insbesondere helle Raummaterialien (z.B. heller Holzfußboden) einen we-
sentlichen Einfluss auf die Tageslichtquo�entenberechnung haben und deshalb an 
dieser Stelle für die hochbauliche Planung empfohlen werden.

Eine zusätzliche und wich�ge Maßnahme stellt die Verwendung heller Materialien 
auf der den kri�schen Bereichen angrenzenden/gegenüberliegenden Fassadenab-
schni�en in den Innenhofsitua�onen dar. Dies führt zwar nicht zu einer Verbesse-
rung der direkten Besonnung bzw. längeren Besonnungszeiten, jedoch ebenfalls zu 
einer besseren Belichtung, da helle Flächen Licht besser reflek�eren. Es sollte ein 
Reflexionsgrad von mindestens 50 Prozent angestrebt werden (ohne Fenster). Die 
Maßnahme verbessert auch das Helligkeitsempfinden zwischen den Gebäuden und 
somit die Freiraumqualität insbesondere im Winterhalbjahr. 

Um keine zusätzliche Verscha�ung durch Vegeta�on in dem Eckbereich von Gebäu-
de A und vor den kri�schen Fassadenbereichen der Gebäude B und D (Wes�assade) 
zu erzeugen (s. Abb. 40), sollten vor minderbesonnten Fassadenabschni�en keine 
immergrünen Gehölze mit einer Wuchshöhe über 1,5 m gepflanzt und auf gegen-
überliegenden Fassaden auf immergrüne Fassadenbegrünungen (mindert die Refle-
xion der Sonnenstrahlen) verzichtet werden. Zudem sollte generell auf Laubbäume 
zurückgegriffen werden, die in den Wintermonaten ihre Blä�er verlieren. 

Abb. 40: Empfehlung helle Fassaden - Gebäude A (Lichtenstein Landschaftsarchitektur   
 und Stadtplanung, Stand: 19.01.2024)

helle Fassaden

Maßnahmen   
Bepflanzunghelle Fassaden

Verscha�ung durch   
Vegeta�on
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5.2.4 Freiraum (Plangebiet)

Die Beurteilung der Freiraumqualität wurde anhand von Modellsimula�onen mit 20 
Messpunkten durchgeführt. Die Messpunkte wurden dabei vor allem in Bereichen 
platziert, die eine besondere Außenraumfunk�on übernehmen sollen. Die Beobach-
tungspunkte FE1-FE4 und FE9-FE12 sind Spielflächen/Kinderspielplätze, die Punkte 
FE5-FE8 und FE13-FE16 sind Quar�ersplätze und die Punkte FE17-FE20 repräsen�e-
ren den KiTa-Spielplatz. 

Um eine möglichst ganzheitliche Betrachtung der Besonnungsverhältnisse über den 
Zeitraum eines Jahres zu ermöglichen, wurden die Wintersonnenwende (21. Dezem-
ber), die Tag- und Nachtgleiche am 20. März und die Sommersonnenwende (21. 
Juni) simuliert.

ohne Maßstab

FE1

FE5

FE9 FE13

FE17

FE3

FE7

FE11 FE15

FE19

FE2

FE6

FE10 FE14

FE18

FE4

FE8

FE12 FE16

FE20

Abb. 41: Freiraum im Plangebiet am 21.12. (Eigene Darstellung. Kartengrundlage: FHH, LGV,  
 Erstellung: 17.07.2019)
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Besonnungswerte

Umgebungsverscha�ung 

Bei der Untersuchung der Umgebungsbesonnung im Hinblick auf die Einhaltung des 
Mindestzielwertes der DIN EN 17037 ist errechnet worden, dass zwar nicht alle po-
ten�ell von Mehrverscha�ung betroffenen Fassadenabschni�e mindestens 90 Mi-
nuten besonnt werden (s. S. 22), jedoch zusätzlich über eine gegenüberliegende 
DIN-konforme Wes�assade verfügen. Maßnahmen zur Reduzierung der Ver-
scha�ungswirkung sind somit nicht erforderlich. 

Reflexionsgrad von Oberflächenmaterialien der Außenfassaden 

Material / Baustoff Reflexionsgrad in Prozent 

Klarglas 5 bis 10 % 

Prismatisches Glas 5 bis 20 % 

Verputz (Gips, weiß) 70 bis 85 % 

Kalkputz, Mörtel (hell) 40 bis 45 % 

Ziegel, Rot und neu (Neubau) 10 bis 20 % 

Sandstein 20 bis 40 % 

Zement, Beton (Rohmaterial, unbehandelt) 20 bis 50 % 

helles Holz 30 bis 60 % 

dunkles Holz 10 bis 15 % 

Granit 20 bis 25 % 

Kalkstein 35 bis 55 % 

Marmor (poliert)  30 bis 70 % 

Aluminium (Hochglanz) 80 bis 85 % 

Aluminium (Matt) 50 bis 70 % 

Stahl (poliert) 50 bis 60 % 

Farbanstriche 

weiß 70 bis 85 % 

hellgrau 40 bis 60 % 

mittelgrau 25 bis 35 % 

dunkelgrau 10 bis 20 % 

hellblau 40 bis 50 % 

dunkelblau 10 bis 20 % 

hellgrün 40 bis 55 % 

dunkelgrün 15 bis 20 % 

hellgelb 60 bis 70 % 

braun 20 bis 30 % 

rosa 45 bis 55 % 

hellrot 40 bis 50 % 

dunkelrot 10 bis 20 % 

beige, ocker, orange 25 bis 35 % 

  

Tab. 4: Reflexionsgrad von Materialien und Farbanstrichen

Im Winterhalbjahr ergeben sich in Folge des Bebauungsplans Neugraben-Fischbek 
76 im Vergleich zum derzei�gen Bestand abwägungserhebliche Auswirkungen auf 
die Besonnungszeiten der Os�assade der Wohnbebauung Ohrnsweg 8 a-b. So sollte 
z.B. in der Bebauungsplanbegründung dargelegt werden, warum ein weiteres Abrü-
cken des Gebäudes A in Richtung Osten in der Abwägung mit anderen Belangen 
nicht weiter verfolgt wurde (Variantenprüfung). Zudem kann in die Abwägung einge-
bracht werden, dass die betroffenen Umgebungsgebäude am Ohrnsweg 8 und 10 
durchgesteckt sind  und ihre Aufenthaltsräume an der Wes�assade haben.
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Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass die geplanten Freiräume im Sommerhalb-
jahr gut bis sehr gut besonnt werden und diesbezüglich eine hohe Nutzungseignung 
aufweisen werden. Besonders die Beobachtungspunkte FE1-FE4 (Kinderspielplatz) 
werden ganzjährig ausreichend besonnt, sodass eine vielfäl�ge Nutzung ermöglicht 
wird. 

Im Winterhalbjahr wird der südliche Bereich der KiTa-Spielfläche (F19-F20) wenig 
(max. 80 Min.) bis gar nicht beschienen und im nördlichen Kita-Bereich (F17-F18) 
werden hingegen zwischen 0 Minuten im Dezember bis 400 Minuten im März wenig 
bis ausreichend besonnt. In den Sommermonaten steigt die Besonnung auf bis zu 
754 Minuten (F18). Die Freiraumqualität ist damit in Hinblick auf die Besonnung in 
den Wintermonaten gering und in den Sommermonaten als hoch zu bewerten.

Bei den Kita-Freiflächen ist im Sommer auf einen Sonnenschutz zu achten, der je-
doch baulich oder mit Hilfe von Bäumen erzielt werden kann.

Der von den geplanten Gebäuden eingefasste Quar�ersplatz (FE5-FE8) wird in den 
Wintermonaten im östlichen Bereich bis zu 75 Minuten beschienen. Im weiteren 
Jahresverlauf wird der Scha�enwurf der Entwurfsgebäude (B-E) weniger, wodurch 
der Quar�ersplatz zunehmend (im März bis zu 265 Min. und im Juni bis zu 487 Min.) 
besonnt wird. 

Bei den weiteren Freiflächen, u.a. die Spielflächen, ist in den Wintermonaten 
(21.12.) eine Besonnungsdauer von höchstens 128 Minuten zu erwarten. Im Früh-
jahr zur Tag- und Nachtgleiche (20.03.) sowie in den Sommermonaten (21.06.) kann 
eine gute Besonnungsdauer verzeichnet werden. Die Punkte FE9-FE12 und FE13-
FE16 werden ähnlich gut beschienen. 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass insbesondere die Freiräume, die dem ge-
samten Quar�er als Räume für den Aufenthalt, zum Verweilen und für vielfäl�ge 
Nutzungen (Spielflächen und Quar�ersplatz) dienen, in Hinblick auf die Besonnung 
besonders im Sommerhalbjahr eine hohe Qualität aufweisen. Die KiTa-Spielflächen 
(nördlich von Gebäude A) werden in den Sommermonaten und zur Tag- und Nacht-
gleiche im nördlichen Bereich als gut besonnt bewertet. Der südliche Bereich wird 
hingegen zur Tag- und Nachtgleiche sowie in den Wintermonaten gering bis gar nicht 
besonnt. Aus diesem Grund wird eine zusätzliche KiTa-Außenspielfläche, in den Be-
reichen FE1, FE3 oder FE9 angeregt. Sollte dies aus Eigentumsgründen nicht möglich 
sein, sollte ein Teil der Kita-Außenfläche zumindest möglichst weit nach Norden aus-
gedehnt werden (siehe folgende Abbildung), da die Fläche weiter nördlich (FE17 und 
F18) zumindest im Frühjahr/Herbst deutlich besser besonnt wird als die südlichere 
Fläche im unmi�elbaren Anschluss an die KITA.

Abb. 42: Freiraum im Plangebiet am 20.03. (Eigene Darstellung. Kartengrundlage: FHH, LGV,  
 Erstellung: 17.07.2019)

Abb. 43: Freiraum im Plangebiet am 21.06. (Eigene Darstellung. Kartengrundlage: FHH, LGV,  
 Erstellung: 17.07.2019)
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5.2.5 Kindertagesstätte

Die DIN EN 17037 setzt in ihrer Bewertung hinsichtlich der Bedeutung des Tages-
lichts für Räume Wohnräume gleich mit Gemeinscha�s- oder Aufenthaltsräumen in 
Kindertagesstä�en1. Das bedeutet, dass für die geplante Kindertagesstä�e der glei-
che Maßstab anzusetzen ist wie für die geplanten Wohnungen.

Die geplante Kindertagesstä�e im Erdgeschoss des Gebäudes A kann im Norden auf-
grund des natürlichen Sonnenverlaufs nicht beschienen werden. Die Süd- und 
Wes�assaden werden mit bis zu 573 Minuten (Außenwert) besonnt. 

GEBÄUDE A, Gewerbe, Ostfassade

Gebäude A Gewerbe 2, Ostfassade, EG, Reihe 1 7:42 11:08 3:26 206

Gebäude A Gewerbe 2, Ostfassade, EG, Reihe 2 7:42 11:08 3:26 206

GEBÄUDE A, Gewerbe, Südfassade

Gebäude A Gewerbe 1, Südfassade, EG, Reihe 7 8:46 16:29 7:43 463

Gebäude A Gewerbe 2, Südfassade, EG, Reihe 8 8:46 16:29 7:43 463

GEBÄUDE A, KiTa, Südfassade

Gebäude A KiTa, Südfassade, EG, Reihe 1 8:46 16:29 7:43 463

Gebäude A KiTa, Südfassade, EG, Reihe 2 8:46 16:29 7:43 463

Gebäude A KiTa, Südfassade, EG, Reihe 3 8:46 16:29 7:43 463

Gebäude A KiTa, Südfassade, EG, Reihe 4 8:46 16:29 7:43 463

Gebäude A KiTa, Südfassade, EG, Reihe 5 8:46 16:29 7:43 463

Gebäude A KiTa, Südfassade, EG, Reihe 6 8:46 16:29 7:43 463

GEBÄUDE A, KiTa, Westfassade

Gebäude A KiTa, Westfassade, EG, Reihe 6 14:03 17:14 3:11 191

Tab. 5: Außenwerte am 20.03. - Gebäude A - Kindertagesstätte

Bei einer Fensterbreite von 2 m sind an der südlichen Fensterlaibungsinnenseite Be-
sonnungszeiten von bis zu 463 Minuten an der zu erwarten, was einer hohen Quali-
tätsstufe im Sinne der DIN EN 17037 entspricht.

1 Zu den Wohnräumen zählen auch Räume mit Wohnfunk�onen, wie zum Beispiel Gemeinscha�s- oder Aufent-
haltsräume in Seniorenheimen, Internaten und Kindertagesstä�en (DIN EN 17037, 3.2.7, Begriffe, Wohnraum).LEISTUNGSPHASE:
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Abb. 44: Kita Freiraum (Eigene Darstellung. Kartengrundlage: Lichtenstein    
 Landschaftsarchitektur und Stadtplanung, letzte Aktualisierung: 19.01.2024)
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Erweiterung KITA-Außenfläche nach Norden
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Abb. 45: Fensterlaibungsinnenwerte - Kindertagesstätte - Südfassade am 20.03.    
(Eigene Darstellung. Kartengrundlage: FHH, LGV, Erstellung: 17.07.2019)

Kindertagesstä�e im Gebäude A

Abb. 46: Fensterlaibungsinnenwerte - Kindertagesstätte - Nordfassade am 20.03.   
  (Eigene Darstellung. Kartengrundlage: FHH, LGV, Erstellung: 17.07.2019)

Abb. 47: Fensterlaibungsinnenwerte - Kindertagesstätte - Westfassade am 20.03.   
 (Eigene Darstellung. Kartengrundlage: FHH, LGV, Erstellung: 17.07.2019)
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Besonnungsdauer    
Fensterlaibungsinnenseite 5.2.6 Gewerbliche Nutzung

Die gewerblichen Nutzungen werden im Erdgeschoss im östlichen Bereich des Ge-
bäudes A angeordnet. 

Die Nordfassaden können aufgrund der des natürlichen Sonnenverlaufs nicht direkt 
besonnt werden. Die Gewerbeflächen werden über die Süd- bzw. Os�assade bis zu 
573 Minuten besonnt. 

Mit Ausnahme der Nordfassaden weisen die gewerblichen Nutzungen eine ausrei-
chend besonnte Fassadenseiten auf, die eine Anordnung von Räumen ermöglichen, 
für deren Nutzung eine direkte Versorgung mit Tageslicht förderlich ist. 

Aus Sicht der Besonnung sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. 

Sons�ger Hinweis: Bei den grün markierten Fassadenabschni�en ist ein besonderes 
Augenmerk auf den Blendschutz zu richten. 

Tab. 6: Außenwerte am 20.03. - Gebäude A - Gewerbe

Bei einer Fensterbreite von 2 m sind an der südlichen Fensterlaibungsinnenseite Be-
sonnungszeiten von bis zu 463 Minuten zu erwarten, was einer hohen Qualitätsstufe 
im Sinne der DIN EN 17037 entspricht.

GEBÄUDE A, Gewerbe, Ostfassade

Gebäude A Gewerbe 2, Ostfassade, EG, Reihe 1 7:42 11:08 3:26 206

Gebäude A Gewerbe 2, Ostfassade, EG, Reihe 2 7:42 11:08 3:26 206

GEBÄUDE A, Gewerbe, Südfassade

Gebäude A Gewerbe 1, Südfassade, EG, Reihe 7 8:46 16:29 7:43 463

Gebäude A Gewerbe 2, Südfassade, EG, Reihe 8 8:46 16:29 7:43 463

GEBÄUDE A, KiTa, Südfassade

Gebäude A KiTa, Südfassade, EG, Reihe 1 8:46 16:29 7:43 463

Gebäude A KiTa, Südfassade, EG, Reihe 2 8:46 16:29 7:43 463

Gebäude A KiTa, Südfassade, EG, Reihe 3 8:46 16:29 7:43 463

Gebäude A KiTa, Südfassade, EG, Reihe 4 8:46 16:29 7:43 463

Gebäude A KiTa, Südfassade, EG, Reihe 5 8:46 16:29 7:43 463

Gebäude A KiTa, Südfassade, EG, Reihe 6 8:46 16:29 7:43 463

GEBÄUDE A, KiTa, Westfassade

Gebäude A KiTa, Westfassade, EG, Reihe 6 14:03 17:14 3:11 191

Gemeinwesen

Umgebungsgebäude 
(Wohnen)

Nebengebäude

Entwurf (Wohnen)

Entwurf (Gewerbe, EG)

Entwurf (KITA, EG)
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Gewerbe im Gebäude A

Abb. 48: Fensterlaibungsinnenwerte - Gewerbe - Südfassade am 20.03.     
 (Eigene Darstellung. Kartengrundlage: FHH, LGV, Erstellung: 17.07.2019)

Abb. 49: Fensterlaibungsinnenwerte - Ost- und Nordfassade Gewerbe - am 20.03.   
 (Eigene Darstellung. Kartengrundlage: FHH, LGV, Erstellung: 17.07.2019)

Gewerbe im  Ge-
bäuden A

keine Besonnung,  Nord-
fassade (Gewerbe)

zu untersuchende  
Fassaden (Gewerbe)

über 96 min
85-95 min
61-84 min
6-60 min
0-5 min

Besonnungsdauer    
Fensterlaibungsinnenseite

Aufgabenstellung

Maßnahmen zur  
Op�mierung der   
Besonnungs- und   
Belichtungsverhältnisse

6. Zusammenfassung und Fazit

Im Hamburger Stad�eil Neugraben-Fischbek plant die SAGA Siedlungs-Ak�engesell-
scha� Hamburg mit der GARBE Immobilien-Projekte GmbH aus Hamburg die Errich-
tung von bis zu sechs Gebäudekörpern auf der derzeit überwiegend brachliegenden 
Flächen am Ohrnsweg. Während ein Großteil der Gebäude von Wohnnutzung ge-
prägt sein wird, soll besonders im Erdgeschossbereich des Gebäudes A am Ohrnsweg 
Raum für eine Kindertagesstä�e und für nicht störendes Gewerbe entstehen. Das 
Vorhaben wird im Norden durch die Bahntrasse, im Westen und Süden durch Wohn-
bebauung begrenzt. Im Osten grenzt das Plangebiet überwiegend an Grünflächen 
sowie einen Reiterhof. 

Aufgrund der mit dem Bebauungsplan einhergehenden baulichen Dichte ist der Be- 
lang der Besonnung im Bebauungsplanverfahren von besonderer Bedeutung. Die all-
gemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse hinsichtlich 
der Besonnung sind generell zu beachten.

Die Freie und Hansestadt Hamburg hat deshalb im Rahmen des Bauleitplanverfah-
rens die Existenz und das Ausmaß der Beeinträch�gungen bzw. nachteiligen Aus- 
wirkungen hinsichtlich Besonnung festzustellen, um beurteilen zu können, unter 
welchen Voraussetzungen die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse hinsichtlich Besonnung und Belichtung hergestellt werden kön- 
nen bzw. welche Maßnahmen erforderlich sind, um einen Ausgleich für minderbe- 
sonnte Fassadenabschni�e/Wohnungen herzustellen.

Für minderbesonnte Fassadenabschni�e/ Gebäudeteile benennt das Verschat- 
tungsgutachten geeignete Maßnahmen zur Op�mierung der Besonnungs- und Be-
lichtungsverhältnisse, die sich teilweise auf Regelungsmöglichkeiten im Bebauungs-
plan beziehen (z.B. Festsetzung der Art und des Maßes der Nutzung), teilweise aber 
auch den folgenden Planungsschri�en vorbehalten bleiben, weil sie nicht im Bebau-
ungsplan geregelt werden können und primär auf architektonische und hochbauli-
che Maßnahmen abzielen, wie z.B. Grundrissorien�erungen und Fensterbreiten. Das 
Verscha�ungsgutachten prü� deshalb auch, ob es für die weitere Planung plausible, 
realis�sche Möglichkeiten gibt, eine DIN-gerechte Besonnung möglichst vieler Woh-
nungen zu erzielen, so dass der generelle Vollzug des Bebauungsplans hinsichtlich 
der Belichtung und Besonnung gewährleistet werden kann. Im Rahmen der hoch-
baulichen Planung sollte eine op�mierte Grundrissorien�erung hinsichtlich der Be-
sonnungssitua�on erfolgen. Die im Verscha�ungsgutachten aufgezeigten Lösungen 
sind dabei beispielha� zu verstehen; andere hochbauliche Maßnahmen oder Grund-
rissanordnungen mit ähnlichen Effekten hinsichtlich Besonnung (z.B. Maisone�e-
Wohnungen) sind ebenfalls möglich.

Orien�erungswerte der DIN EN 17037 

Bei der Beurteilung der Besonnungssitua�on ist zu berücksich�gen, dass für städte-
bauliche Planungen keine rechtsverbindlichen Grenz- oder Richtwerte hinsichtlich 
der Besonnungsdauer exis�eren. Die Rechtmäßigkeit der konkreten planerischen Lö-

Gemeinwesen

Umgebungsgebäude 
(Wohnen)

Nebengebäude

Entwurf (Wohnen)

Entwurf (Gewerbe, EG)

Entwurf (KITA, EG)
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sung beurteilt sich ausschließlich nach den Maßstäben des Abwägungsgebots und 
der Verhältnismäßigkeit. Dabei sind unterschiedliche Interessen und Belange im Ein-
zelfall zu ermi�eln, zu gewichten und sachgerecht abzuwägen. Grenzen der Abwä-
gung bestehen bei der Überschreitung anderer gesetzlicher/rechtlicher Regelungen 
und wenn die Gesundheit der Bevölkerung gefährdet ist. Ansonsten unterliegen alle 
Belange - auch die der Besonnung - der Abwägung. 

In Ermangelung von Grenz- oder Richtwerten wird die DIN EN 17037 hilfsweise als 
Orien�erungswert im Sinne einer allgemein anerkannten Regel der Technik herange-
zogen. 

Als Mindestvoraussetzung für eine ausreichende Tageslichtversorgung im Innen-
raum und somit als ermi�elbare Nachweisgröße für eine noch ausreichende Beson-
nung verwendet die DIN EN 17037 die Dauer der möglichen Besonnung von 1,5 
Stunden zwischen dem 1. Februar und dem 21. März. Der Nachweisort für die Be-
sonnung liegt dabei auf der raumsei�gen Ebene der Außenwand in der Mi�e der ho-
rizontalen Fensterbreite in einer Höhe von mindestens 1,20 m über dem Fußboden 
und 0,30 m über der Fensterbrüstung. 

Angerechnet werden nur Zeiten, in denen der Höhenwinkel der Sonne über einem 
Mindestwert liegt. Dieser geringste Sonnenhöhenwinkel ist abhängig von der geo-
grafischen Lage und wurde für Deutschland mit 11 Grad bes�mmt. 

Die DIN EN 17037 ordnet die dann ermi�elte Besonnungsdauer folgenden Empfeh-
lungsniveaus zu: 

 Empfehlungsniveau  Mindestdauer der möglichen Besonnung 

  Gering    1,5 Stunden 

  Mi�el    3,0 Stunden 

  Hoch    4,0 Stunden 

Umgebungsverscha�ung, Prüfung nach DIN EN 17037

Die Verscha�ungssimula�onen haben ergeben, dass nach Planrealisierung alle von 
Mehrverscha�ung betroffenen Bestandswohngebäude in der Umgebung aufgrund 
durchgesteckter Wohnungsgrundrisse DIN-gerecht besonnt werden (mind. 90 Minu-
ten Besonnung, Tag- und Nachtgleiche, Fensterlaibungsinnenseite). 

Umgebungsverscha�ung, Erheblichkeitsprüfung 

Ob zusätzliche Verscha�ungswirkungen für die Umgebung in der Abwägung als er-
heblich einzustufen sind, hängt neben der noch tatsächlich erreichten Besonnungs-
dauer zur Tag- und Nachtgleiche maßgeblich auch von den rela�ven Veränderungen 
der Besonnungszeiten im sonnenarmen Winterhalbjahr ab. Nach einem Urteil des 
Hessischen Verwaltungsgerichtshofs (Hessischer VGH, Urt. V. 17.11.2011 / Az. 2 C 
2165/09.T.) kann die Wohnqualität hinsichtlich der Besonnung auch bei Einhaltung 
eines DIN-Wertes unzumutbar beeinträch�gt sein, wenn in den sonnenarmen Win-
termonaten, in denen das Sonnenlicht als besonders wertvoll empfunden wird, ver-

DIN EN 17037

Empfehlungsniveaus

rela�ve Abnahme der   
Besonnungszeit im  
Winterhalbjahr

Grenz- und Richtwerte

scha�ende Bauten des Vorhabens die Möglichkeit der Sonnenstrahlung wesentlich  
verringern. Die Zumutbarkeitsgrenze wird in diesem Urteil dann als überschri�en an-
gesehen, wenn die Besonnung in den Wintermonaten um mehr als ein Dri�el redu-
ziert wird. 

Aus diesem Grund sieht das Verscha�ungsgutachten auch eine sogenannte Erheb-
lichkeitsprüfung für die Veränderungen der Besonnungszeiten im Winterhalbjahr 
vor. Alle Bewertungen hinsichtlich Veränderungen beziehen sich dabei auf die Ver-
scha�ungswirkung der Bestandssitua�on, in dem Fall der vorhandenen Gebäude. 

Im Winterhalbjahr ergeben sich in Folge des Bebauungsplans Neugraben-Fischbek 
76 im Vergleich zum derzei�gen Bestand abwägungserhebliche Auswirkungen auf 
die Besonnungszeiten der Erdgeschosswohnungen Ohrnsweg 8 a-b.

Eigenverscha�ung / Besonnungsverhältnisse im Plangebiet / Maßnahmen 

Zur Beurteilung, ob im Plangebiet selbst trotz der baulichen Dichte gesunde Wohn-
verhältnisse hinsichtlich Besonnung gegeben sein werden, wurde die Eigenver-
scha�ung der geplanten Gebäude zur Tag- und Nachtgleiche untersucht und ge-
prü�, ob bzw. unter Beachtung welcher Maßnahmen der Zielwert von 90 Minuten 
Besonnung an der Fensterlaibungsinnenseite erreicht werden kann. 

Für die Gebäude A bis F sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. 

Unter Beachtung der angedachten Grundrissanordnungen werden alle der geplan-
ten Wohnungen DIN-gerecht besonnt. 

Die Verscha�ungssimula�onen und -berechnungen zeigen, dass eine DIN-gerechte 
Besonnung mit mindestens 90 Minuten pro Wohnung (Fensterlaibungsinnenseite, 
Tag- und Nachtgleiche) im Plangebiet unter folgenden Rahmenbedingungen bzw. bei 
Beachtung folgender Maßnahmen gegeben sein werden: 

» Festsetzung der städtebaulichen Kubatur in Form von maximalen Gebäudehöhen 
über NHN und der Gebäudeabstände über Baugrenzen

» Keine einsei�g nach Norden ausgerichteten Wohnungen

» Bei kri�schen Besonnungsverhältnissen nach Möglichkeit durchgesteckte oder 
Über-Eck-Lösungen 

» Die Außenwandstärken sollten 50 Zen�meter nicht überschreiten, da die Beson-
nungsberechnungen unter dieser Annahme durchgeführt wurden. Wenn dickere 
Außenwandstärken ausgeführt werden, sollten erneute Sonnenberechnungen für 
die betreffenden Fassadenabschni�e durchgeführt werden. 

» Jede Wohnung sollte in der Regel mindestens einen Wohn-/ Aufenthaltsraum nach 
Süden, Osten oder Westen mit einer Fensterbreite (Wandöffnungsbreite) von min-
destens 2,0 Meter aufweisen. Sollte von dieser Maßgabe abgewichen werden, sind 
erneute Sonnenberechnungen für die betreffenden Fassadenabschni�e durchzu-
führen.

Winterhalbjahr
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Technikgeschosse und Dachau�auten wurden bei den Verscha�ungssimula�onen 
nicht berücksich�gt, da deren Lage und Umfang auf Ebene des Funk�onsplans nicht 
hinreichend bekannt ist. Diesbezüglich bietet es sich an, zur weiteren Verminderung 
der Verscha�ung von Wohn- und Arbeitsstä�en festzusetzen, dass Technikgeschosse 
und technische Dachau�auten keine wesentliche Verscha�ung der Nachbargebäu-
de und Umgebung bewirken dürfen. In der Regel verursachen diese Elemente keine 
wesentliche Verscha�ungswirkung, wenn sie vernachlässigbar klein sind (z.B. Funk-
masten, Antennen etc.) oder einen Abstand zur Gebäudetrau�ante einhalten, der 
dreifach so groß ist wie die Höhe des Dachau�aus über der verscha�ungswirksamen 
Trau�ante. 

Im Bereich, in denen auch durch Grundriss- und Gebäudeop�mierung keine DIN-ge-
rechte Mindestbesonnung erzielt werden kann, sollten ergänzende Maßnahmen 
vorgesehen werden, die zwar nicht die direkte Besonnung verbessern können, die 
jedoch die Helligkeit und somit die Belichtung der betroffenen Wohnungen sichern 
können. 

Eine Maßnahme bei Wohnungen mit kri�schen Besonnungsverhältnissen stellt die 
Verwendung großforma�ger Fenster dar (nach Möglichkeit mindestens ein boden-
�efes Fenster und mindestens ein Fenster mit einer Wandöffnungsbreite von größer 
als 2,00 m pro Wohnung). Diese Maßnahme sorgt dafür, dass die Belichtungsdauer 
und -intensität im Vergleich zu kleineren Fenstern vergrößert werden kann. Zudem 
gelangt auch mehr Licht in die Innenräume der Wohnungen, was die Raumhelligkeit 
verbessert. Jedoch erhöht sich die Besonnungsdauer an der Fassadenaußenseite da-
durch nicht. 

Eine zusätzliche und wich�ge Maßnahme stellt die Verwendung heller Materialien 
auf der den kri�schen Bereichen angrenzenden/gegenüberliegenden Fassadenab-
schni�en in der Gebäudeecklage bei Gebäude A dar. Dies führt zwar nicht zu einer 
Verbesserung der direkten Besonnung bzw. längeren Besonnungszeiten, jedoch 
ebenfalls zu einer besseren Belichtung, da helle Flächen Licht besser reflek�eren. Es 
sollte ein Reflexionsgrad von mindestens 50 Prozent angestrebt werden (ohne Fens-
ter). Die Maßnahme verbessert auch das Helligkeitsempfinden zwischen den Gebäu-
den und somit die Freiraumqualität insbesondere im Winterhalbjahr für die KiTa-Au-
ßenspielfläche. 

Um keine zusätzliche Verscha�ung durch Vegeta�on in den Innenho�ereichen so-
wie zwischen eng stehenden Gebäuden zu erzeugen, sollten vor minderbesonnten 
Fassadenabschni�en keine immergrünen Gehölze mit einer Wuchshöhe über 1,5 m 
gepflanzt und auf gegenüberliegenden Fassaden auf immergrüne Fassadenbegrü-
nungen (mindert die Reflexion der Sonnenstrahlen) verzichtet werden. Zudem sollte 
generell auf Laubbäume zurückgegriffen werden, die in den Wintermonaten ihre 
Blä�er verlieren. 

Ausgleichsmaßnahmen (z.B. in Form gut besonnter Gemeinscha�sräume) werden 
aufgrund der rela�v geringen Anzahl nicht DIN-gerecht besonnter Wohnungen (nach 
derzei�gem Planungsstand maximal eine) nicht für angemessen erachtet.

Werden alle vorgeschlagenen Maßnahmen umgesetzt, weisen alle Wohnungen eine 
ausreichende Belichtung und Besonnung auf.

Maßnahmenempfehlungen

großforma�ger Fenster

Technikauf- und   
Dachau�auten

helle Materialien

Vegeta�on

Ausgleichsmaßnahmen

Kindertagesstä�e

Die Kindertagesstä�e wird über die Süd- und Wes�assade sehr gut besonnt. Beson-
dere Maßnahmen sind nicht erforderlich.

Freiraum

Die geplanten Freiräume erfahren über das ganze Jahr betrachtet unterschiedliche 
Besonnungszeiten und Besonnungsqualitäten, so dass in dem rela�v kleinen Quar-
�er ganzjährig hinsichtlich Besonnung nutzbare Freiräume vorhanden sein werden.

Geringe Besonnungszeiten im Winterhalbjahr weist die Kita-Außenspielfläche nörd-
lich Gebäude A auf. Eine zusätzliche KiTa-Außenspielfläche wird deshalb empfohlen. 
Die zusätzliche Fläche sollte im Winterhalbjahr vormi�ags aufgrund seiner Beson-
nungszeiten für diese Nutzung geeignet sein.

Gewerbliche Nutzungen

Die geplanten gewerblichen Nutzungen besitzen aufgrund ihrer Lage und Ausrich-
tung gute Besonnungsqualitäten. Maßnahmenempfehlungen sind nicht erforderlich. 
Es bestehen ausreichende Fassadenseiten mit guten Besonnungsverhältnissen, um 
Arbeitsplätze, die auf natürliche Belichtung angewiesen sind, sowie Aufenthaltsräu-
me, Pausen- und Ruheräume an diesen Fassadenseiten anzuordnen.

Fazit 

Bei der Beurteilung der Besonnungssitua�on ist zu berücksich�gen, dass für städte-
bauliche Planungen keine rechtsverbindlichen Grenz- oder Richtwerte hinsichtlich 
der Besonnungsdauer exis�eren. Die Rechtmäßigkeit der konkreten planerischen Lö-
sung beurteilt sich ausschließlich nach den Maßstäben des Abwägungsgebots und 
der Verhältnismäßigkeit. Dabei sind unterschiedliche Interessen und Belange zu be-
urteilen, zu gewichten und sachgerecht abzuwägen. Grenzen der Abwägung beste- 
hen bei der Überschreitung anderer gesetzlicher/ rechtlicher Regelungen und wenn 
die Gesundheit der Bevölkerung gefährdet ist. Ansonsten unterliegen alle Belange - 
auch die der Besonnung - der Abwägung. 

Die umliegenden Bestandsgebäude können insgesamt als gut besonnt angesehen 
werden. Ungesunde Wohnverhältnisse in Folge mangelnder Besonnung sind durch 
den Vollzug des Bebauungsplans Neugraben-Fischbek 76 im angrenzenden Woh-
nungsbestand nicht zu erwarten. Alle durch Mehrverscha�ung betroffenen Be-
standswohnungen werden im Sinne der DIN EN 17037 besonnt. Im Winterhalbjahr 
nimmt die Besonnungszeit an Wohngebäudefassaden in der Umgebung (Ohrnsweg 
8) um bis zu maximal ca. 32 Prozent ab. Die von dieser Mehrverscha�ung betroffe-
nen Wohnungen sind jedoch mit ihren Wohnräumen nach Westen ausgerichtet.

Für das Plangebiet selbst können gesunde Wohnverhältnisse unter Beachtung der 
Maßnahmenempfehlungen des Verscha�ungsgutachtens erreicht werden. 
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Unter Beachtung der Empfehlungen dieses Verscha�ungsgutachtens können für die 
gewerblichen Nutzungen ausreichend gesunde Arbeitsverhältnisse hergestellt wer-
den. Es bestehen ausreichende Fassadenseiten mit guten Besonnungsverhältnissen, 
um hier Arbeitsplätze, die auf natürliche Belichtung angewiesen sind, sowie Aufent-
haltsräume, Pausen- und Ruheräume anzuordnen.

Städtebauliches Ziel ist die Ausprägung eines neuen Wohnquar�ers mit hoher Nut-
zungsvielfalt und unterschiedlichen Kubaturen. Bei den Entwurfsgebäuden werden 
alle Wohnungen DIN-konform besonnt (mind. 90 Minuten zur Tag- und Nachtglei-
che). 

Für die geplante Bebauung kann grundsätzlich festgehalten werden, dass besonders 
nach Westen ausgerichtete Fassaden im Erdgeschoss geringere Besonnungszeiten 
aufweisen. Darüber hinaus sind besonders die nördlichen Fassaden von Ver-
scha�ung betroffen. Dies ist allerdings nicht grundsätzlich auf die Dichte, Kubatur 
oder Gebäudehöhe zurückzuführen, sondern vielmehr auf die Ausrichtung. Mit 
Grundrisslösungen kann in der Regel ermöglicht werden, dass eine gute Besonnung 
der geplanten Wohnungen über eine zweite Fassadenseite der Gebäude gewährleis-
tet werden kann. 

Sollte von den Annahmen für die Verscha�ungssimula�onen (z.B. Wanddicke, Fens-
terbreite, Umfang von Balkonen und Erker, Überschreitung der Gebäudehöhen 
durch massive Dachau�auten etc.) im Baugenehmigungsverfahren erheblich abge-
wichen werden, sollten die geplanten Gebäude hinsichtlich der Besonnungsverhält-
nisse erneut überprü� werden. Den grundsätzlichen Vollzug des Bebauungsplans 
stellt dies jedoch nicht in Frage, da ausreichend planerische Lösungen unter Beach-
tung des Verscha�ungsgutachtens zur Verfügung stehen. 

Hamburg, den 10.04.2024

Ulf Küssner

Abb. 50: Draufsicht Plangebiet - Bestandssituation (Eigene Darstellung. Kartengrundlage:   
 FHH, LGV, Erstellung: 17.07.2019)

Abb. 51: Draufsicht Plangebiet - Entwurfssituation (Eigene Darstellung. Kartengrundlage:   
 FHH, LGV, Erstellung: 17.07.2019)
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 Prüfschema Fremd- bzw. Umgebungsverschattung 
Das Verschattungsgutachten beinhaltet ein iteratives Verfahren, weshalb der genaue Untersuchungsumfang erst schrittweise im Verlauf der 
Untersuchung identifiziert werden kann. Die einzelnen Untersuchungsbausteine bauen dabei aufeinander auf; je nach Betroffenheit der Umge-
bung ergibt sich ein mehr oder weniger großer Leistungsumfang. 
 

Grundlagenermittlung, Modellaufbau und Screening 
Verschattungssimulationen „Planfall“ für die Wintersonnenwende und die Tag-Nacht-Gleiche (21.12. und 20.03.)  

-> Überprüfung, welche Bereiche der Bestandsbebauung überhaupt von zusätzlicher Verschattung durch den Neubau betroffen sein können 
      
      

Keine Betroffenheit Betroffenheit 21. Dezember Betroffenheit 20. März 
      

Ergebniszusammenfassung     
      

  Untersuchung Außenwerte 21.12. 
à Bestimmung relevanter Beobach-

tungspunkte 
à Simulation Bestandssituation 

(und evtl. aktuelles Planrecht) 
à Simulation Planfall 
à Vorher-Nachher-Vergleich 

Untersuchung Außenwerte 20.03. 
à Bestimmung relevanter Beobach-

tungspunkte 
à Simulation Bestandssituation 

(und evtl. aktuelles Planrecht) 
à Simulation Planfall 
à Vorher-Nachher-Vergleich 

        
      

Abnahme der Besonnung im Vorher-
Nachher-Vergleich am Stichtag um 

weniger als 30% 

  mehr als 4 Stunden Besonnung am 
Beobachtungspunkt Fassadenaußen-

seite im Planfall 
  

      

 nein  ja  nein  
      

Detailuntersuchung  
Erheblichkeitsprüfung 
à Simulationen für den 21.12., 

19.1., 18.2. und 20.3. 
à Interpolation Winterhalbjahr 
à Vergleich der prozentualen Ab-

nahme für das Winterhalbjahr an 
der Fassadenaußenseite pro be-
troffenen Beobachtungspunkt 

  Detailuntersuchung nach  
DIN EN 17037 (Laibungsinnenseite) 
à Recherche Fensterbreiten  
à Recherche Außenwanddicke 
à Recherche Grundrisse 
à Detailsimulationen Fensterlai-

bungsinnenseiten 
à Addition der Besonnungszeiten 

von Aufenthaltsräumen einer Wohnung 
bei unterschiedlicher Ausrichtung 

      

Abnahme der Besonnung im Winter-
halbjahr um weniger als 33%? 

  Mindest-DIN-Wert (1,5 Std.)  
eingehalten?   

      

nein ja nein 
      

Variantenprüfung 
à Abstimmung möglicher Baumas-

senumverteilungen 
à Prüfung von Dachformen und 

Ausrichtungen von Staffelge-
schossen 

à Simulation möglicher Bebauungs-
varianten 

à Simulation von Gebäudehöhen-
reduzierungen 

  Variantenprüfung 
à Abstimmung möglicher Baumas-

senumverteilungen 
à Prüfung von Dachformen und 

Ausrichtungen von Staffelge-
schossen 

à Simulation möglicher Bebauungs-
varianten 

à Simulation von Gebäudehöhen-
reduzierungen 

      

Abnahme der Besonnung im Winter-
halbjahr um weniger als 33%? 

  Mindest-DIN-Wert (1,5 Std.)  
eingehalten?   

      

nein ja nein 
      

Abwägungserörterung 
à Feststellung der besonderen  

Betroffenheiten 
à besondere Abwägung erforder-

lich 
à Vorschläge für Minderungs- und 

Ausgleichsmaßnahmen 
à Abstimmungstermin zur Abwä-

gungsvorbereitung 

  Abwägungserörterung 
à Feststellung der besonderen  

Betroffenheiten 
à besondere Abwägung erforder-

lich 
à Vorschläge für Minderungs- und 

Ausgleichsmaßnahmen 
à Abstimmungstermin zur Abwä-

gungsvorbereitung 
      

Abschlussbericht 
mit Untersuchungsergebnissen und Empfehlungen sowie evtl. mit 

Identifizierung besonderer Betroffenheiten, Minderungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen, Abwägungshinweisen 
etc. 

 

Prüfschema „Eigenverschattung“ 
Nachweis der gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse hinsichtlich Besonnung 
 

Grundlagenermittlung, Modellaufbau und Screening 
Verschattungssimulationen „Planfall“ für die Tag-Nacht-Gleiche (20.03.)  

-> Identifizierung, welche Bereiche der geplanten Bebauung von erheblicher Eigenverschattung betroffen sein können 
      

Untersuchung der relevanten Außenwerte 20.03. 
à Bestimmung relevanter Beobachtungspunkte und  
à Simulation Planfall 

       

mehr als 4 Stunden Besonnung am Be-
obachtungspunkt Fassadenaußenseite 

 weniger als 4 Stunden Besonnung am Beobachtungspunkt 
Fassadenaußenseite  

       

Ergebniszusammenfassung      

  Detailuntersuchung nach DIN EN 17037 (Laibungsinnenseite) 
à Abstimmung Fensterbreiten  
à Abstimmung Außenwanddicke 
à Abstimmung Grundrisse 
à Detailsimulationen Fensterlaibungsinnenseiten 

       
  ja  Mindest-DIN-Wert (1,5 Std.) eingehalten?   
       

    nein  
       
   Prüfung „Grundriss“ 

à Grundrissüberprüfung möglich (z.B. Vorhabenbezogener B-Plan)?  

à Dann Besonnungsprüfung durchgesteckter Wohnungen und sol-
chen über Ecksituationen; Addition der Besonnungszeiten von Auf-
enthaltsräumen einer Wohnung bei unterschiedlicher Ausrichtung 

       
  ja  Mindest-DIN-Wert (1,5 Std.) eingehalten?   
       

    nein  
       
   Maßnahmenprüfung 

à Weitere Empfehlungen für durchgesteckte Wohnungen  
à Empfehlungen für breitere Wohnungen, Wohnungen über Ecksitu-

ationen, Maisonette-Wohnungen 
à Empfehlungen für größere Fensterbreiten und geringere Außen-

wanddicken bei einzelnen Fassadenabschnitten 
à Prüfung Lichterker 
à Ausschluss von Wohnungen  

       
  ja  Mindest-DIN-Wert weitgehend (1,5 Std.) eingehalten?   
       

    nein  
       
   Variantenprüfung 

à Simulation möglicher Bebauungsvarianten 
à Abstimmung möglicher Baumassenumverteilungen und Prüfung 
à Prüfung von Dachformen und Ausrichtungen von  

Staffelgeschossen 
à Simulation von Gebäudehöhenreduzierungen 

       
  ja  Mindest-DIN-Wert weitgehend (1,5 Std.) eingehalten?   
       

    nein  
       
   Abwägungserörterung 

à Feststellung der besonderen Betroffenheiten 
à besondere Abwägung mit anderen Belangen erforderlich 
à Vorschläge für Minderungs- und  
à Ausgleichsmaßnahmen (z.B. Gemeinschaftsräume, Gemeinschafts-

gärten, gemeinschaftliche Dachterrassen) 
à Empfehlungen für Bereiche mit Ausschluss von Wohnungen 
à Abstimmungstermin zur Abwägungsvorbereitung 
 

       

Abschlussbericht 
mit Untersuchungsergebnissen und Empfehlungen sowie evtl. mit 

Identifizierung besonderer Betroffenheiten, Grundrissempfehlungen, Empfehlungen zur Nutzungsverteilung, Empfehlun-
gen zu Fensterbreiten und Wanddicken, Minderungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen, Abwägungshinweisen etc. 

Prüfschema Umgebungsverscha�ung Prüfschema Eigenverscha�ung
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» Urt.   Urteil

» UTC   koordinierte Weltzeit

» ü.   über

» VDI   Verein Deutscher Ingenieure. Insbesondere die Kommission   
   Reinhaltung der Lu� erstellt und veröffentlicht Richtlinien zum   
   Immissionsschutz 

» vgl.   vergleiche

» VGH   Verwaltungsgerichtshof

» Z   Zahl der Vollgeschosse

» %   Prozent

» §  Paragraph 
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